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Il.LVerfassung

A. Allgemeines
§1
NAME, SITZ, RECHTSNATUR

Der Verein fuhrt den Namen "Verband der Ziichter des Holsteiner Pferdes e. V." (im
folgenden kurz "Verband" genannt) und hat seinen Sitz in EImshorn.

Der Verband ist unter Nr. 691 EL im Vereinsregister des Amtsgerichts Pinneberg
eingetragen.

Der Verband ist eine Zlichtervereinigung im Sinne des TierZG, die durch die zustandige
Behorde des Landes Schleswig-Holstein anerkannt ist.
§2

AUFGABENBEREICH
Die Aufgabe des Verbandes ist es, das allgemeine Interesse fur das Holsteiner Pferd zu
wecken und die Zucht, Haltung und Vermarktung des Holsteiner Pferdes durch Rat und
Tat zu fordern.
Diese Aufgabe wird insbesondere erfullt durch:

Gestaltung und Durchfiihrung eines satzungsmalig verfassten Zuchtprogramms

Fuhrung eines Zuchtbuches tber den Ursprung der Rasse des Holsteiner Warmblutpfer-
des gemaR eines satzungsméRig verfassten Zuchtprogrammes.

Beratung aller Mitglieder in Fragen der Zucht und Haltung des Holsteiner Pferdes
Haltung von Hengsten zum Zwecke des Deck- bzw. Besamungseinsatzes

Durchfuhrung von Kdrungen, Leistungspriifungen, Zuchtwertschatzungen, Zuchtschauen
und Werbeveranstaltungen

Forderung des Absatzes von Zucht- und Sportpferden, insbesondere durch Auktionen,
Werbemalinahmen fiir das Holsteiner Pferd, u.a. durch Unterhaltung eines Turnierstalles
sowie uber fachbezogene Medien

Forderung des Zlchternachwuchses

Forderung und Einhaltung des Tierschutzes gemall dem Tierschutzgesetz



1.2

121

1.2.2

1.3

83

TATIGKEITSGEBIET

Das geografische Téatigkeitsgebiet gemall Anhang | Teil 2 Nummer 1 e) der EU-
Tierzucht-Verordnung erstreckt sich auf die Bundesrepublik Deutschland sowie die EU-
Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Danemark, Estland, Finnland, Frankreich, Grie-
chenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Oster-
reich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechi-
sche Republik, Ungarn und das Vereinigte Konigreich.

Dariiber hinaus kann der Verband weltweit tatig werden, soweit die jeweiligen gesetzli-
chen Vorgaben eingehalten werden.

Das Tétigkeitsgebiet untergliedert sich in das Kern-Zuchtgebiet und das erweiterte
Zuchtgebiet.

Das Kernzuchtgebiet erstreckt sich auf das Land Schleswig-Holstein sowie die Freie
und Hansestadt Hamburg in ihrem Bereich nordlich der Elbe. Es ist in elf Korbezirke
untergliedert, und zwar Bordesholm, Schleswig-Flensburg, Nordfriesland, Dithmar-
schen, Rendsburg-Eckernforde, P16n, Ostholstein, Segeberg, Stormarn-Lauenburg,
Steinburg und Pinneberg.

Im Bereich des Hamburger Staatsgebietes ist ein Korbezirk nicht gebildet; die hier an-
séssigen Zichter werden als Mitglieder in die jeweils angrenzenden Korbezirke aufge-
nommen.

Das erweiterte Zuchtgebiet ist in zwei Kdrbezirke untergliedert, ndmlich Europa und
Nordamerika.

Der Korbezirk Europa umfasst den tbrigen Bereich der Bundesrepublik Deutschland
und die unter 8 3 Ziffer 1 genannten Staaten sowie Argentinien, Australien, Brasilien,
Chile, Kolumbien, Monaco, Norwegen, Peru, Russland, Schweiz, Stidafrika, Turkei,
Ukraine und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Der Korbezirk Nordamerika umfasst die Staaten Kanada, Mexiko und die USA.

Der Tatigkeitsumfang fiir die Mitglieder bestimmt sich nach den Beschliissen der Dele-
giertenversammlung.

Die Korbezirke sind rechtlich unselbstandige Untergliederungen.

In den Korbezirken werden alljahrlich Mitgliederversammlungen durchgefiihrt (8 7), in
denen die Delegierten (8 11) gewahlt werden. Zudem findet jéhrlich eine informatori-
sche Mitgliederversammlung flr alle Mitglieder des Verbandes statt. Letztere wird
durch Verdéffentlichung auf der offiziellen Webseite des Verbandes angekindigt.
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1.3
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B. Mitgliedschaft

§4
MITGLIEDER

Der Verband hat ordentliche Mitglieder
Ehrenmitglieder

Ordentliches Mitglied kann jede natiirliche Person, Gesellschaft Biirgerlichen Rechts
oder juristische Person werden, die nach schriftlichem Antrag an den Verband die
Voraussetzungen des TierZG in der jeweils gultigen Fassung erflllt und die Satzung des
Verbandes in der jeweils gultigen Fassung anerkennt.

Ein Mitglied auf Zeit gem. 8 4 Ziff. 1.2 der Satzungsfassung vom 07/2020 kann
jederzeit durch eine Erklarung in Textform gegentber dem Vorstand die Mitgliedschaft
in eine ordentliche Mitgliedschaft (Ziff. 1.1) umwandeln. Eine erneute Entscheidung
des Vorstandes gemal 8 5 dieser Satzung ist in diesem Fall nicht erforderlich.

Mitglieder werden nach ihrem Betriebssitz dem jeweiligen Zuchtgebiet zugeordnet.

Gesellschaften Birgerlichen Rechts (Zuchtgemeinschaften) dirfen aus héchstens zwei
Verbandsmitgliedern (Ziff. 1) gebildet werden, von denen eines dem Verband als allein-
vertretungsberechtigt benannt werden muss, demgegentiber Erkl&drungen mit Wirkung
gegen beide abgegeben werden kénnen.

Um die Forderung des Verbandes besonders verdiente Personlichkeiten kénnen auf
Vorschlag des Vorstandes von der Delegiertenversammlung zu Ehrenmitgliedern
ernannt werden; ein Ehrenmitglied, das bereits das Amt des Vorsitzenden ausgetibt hat,
kann auf demselben Wege zum Ehrenvorsitzenden ernannt werden; Ehrenmitglieder
bzw. -vorsitzende sind von der Beitragszahlung befreit.

Die Mitgliedschaft ist nicht vererblich, aber im Falle der Rechtsnachfolge beziiglich des
Zuchtbetriebes einer nattrlichen Person (1.1) (ibertragbar.

Der Verband wird grundsétzlich nur fur Mitglieder tétig. In begriindeten Einzelfallen ist
der Verband nach Entscheidung des Vorstandes auch berechtigt, fir Nichtmitglieder
tatig zu werden.

85

ERWERB DER MITGLIEDSCHAFT

Uber den Antrag auf eine Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand; im Falle der Ablehnung dieses
Antrages ist die Berufung an die Delegiertenversammlung maoglich.



86

BEENDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT

Die Mitgliedschaft erlischt:

1.

21

durch Austrittserklarung, die nur zum Ende des Geschaftsjahres moglich ist und in einer
Frist von drei Monaten mit eingeschriebenem Brief gegentiber dem Verband erklart
werden muss,

durch Tod

durch Ausschluss aus einem wichtigen Grunde, der insbesondere dann vorliegt, wenn ein
Mitglied bewusst falsche Angaben in der oder fir die Zuchtbuchfiihrung macht, die
Tierschutzbestimmungen missachtet, gegen die Satzung verstoRt oder mit seinen
Zahlungsverpflichtungen gegentiber dem Verband langer als drei Monate im Verzuge ist.

Sofern der Ausschluss nicht wegen Zahlungsverzuges beabsichtigt ist, hat der VVorstand
das betreffende Mitglied vorher unter Darlegung des Grundes anzuhéren.

Der Ausschluss wird durch den Vorstand ausgesprochen und durch eingeschriebenen
Brief mitgeteilt. Gegen diese Entscheidung kann der Betroffene innerhalb eines Monats
Widerspruch einlegen, tber den die Delegiertenversammlung entscheidet.

Ausgeschlossene Mitglieder haben fur das laufende Geschéftsjahr den vollen Betrag zu
entrichten.

Ausgeschiedene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vermdgen des Verbandes.

Forderungen des Verbandes gegenuber ausgeschiedenen Mitgliedern bleiben auch nach
dem Erléschen der Mitgliedschaft bestehen.

Fur die eingetragenen Pferde der ausgeschiedenen oder ausgeschlossenen Mitglieder ruht
die Zuchtbuchflihrung bis zur Anzeige eines Eigentumswechsels auf ein Mitglied.

Im Falle einer Mitgliedschaft auf Zeit endet die Mitgliedschaft mit Ablauf der Zeitspanne
eines Jahres ab dem Tag des Aufnahmebeschlusses des VVorstandes gem. 8 5 dieser Sat-
zung automatisch.

§7
RECHTE DER MITGLIEDER

Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen und Leistungen des Verbandes zu
beanspruchen, solange sie mit ihren Zahlungsverpflichtungen nicht in Verzug gekom-
men sind.

Die Mitglieder sind in ihren Versammlungen stimmberechtigt, nachdem sie das 16. Le-
bensjahr vollendet haben.

Im Kern-Zuchtgebiet finden alle Mitgliederversammlungen jeweils in den einzelnen Korbezir-
ken statt, wobei die Mitglieder, die ihren Hauptwohnsitz/Sitz im Bereich der Freien und Hanse-
stadt Hamburg — nérdlich der Elbe — haben, in einem der angrenzenden Kdrbezirke wéhlen.
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2.2

2.3

2.4

2.5

Im erweiterten Zuchtgebiet soll die Versammlung des Korbezirks Europa grundsétzlich
in Schleswig-Holstein und die Versammlung des Kérbezirks Nordamerika grundsatzlich
in Schleswig-Holstein oder in den USA stattfinden. Eine Abweichung hiervon ist im
Einzelfall zuldssig. Der genaue Ort der Versammlung wird jeweils durch den Vorstand
des Verbandes bestimmt.

Die Versammlungen sind mindestens einmal jahrlich (im ersten Quartal) durchzufihren.

Die Ladung der Mitglieder erfolgt durch Veroffentlichung auf der offiziellen Webseite
des Verbandes mit einer Frist von mindestens zwei Wochen vor dem Termin der Mit-
gliederversammlung.

Jede Mitgliederversammlung ist ungeachtet der Anzahl der erschienenen Mitglieder
immer beschlussfahig; es entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Stimmenenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Blockwahlen sind nach
vorheriger einstimmiger Beschlussfassung der Mitglieder hiertiber zulassig.

Es werden die Delegierten und die Stellvertreter, sowie ein Vorsitzender und sein Stellver-
treter und zwei Beisitzer in den einzelnen Bezirken fiir eine Amtszeit von vier Jahren ge-
wahlt.

Die Beschlusse der Mitgliederversammlung sind zu protokollieren und das Protokoll ist
von dem Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§8a

PFLICHTEN DER MITGLIEDER

Die Mitglieder sind verpflichtet,

1.

2.

die Satzung sowie die Beschlusse der Organe des Verbandes zu befolgen,

den Verband in der Verfolgung der satzungsméRigen Ziele jederzeit zu unterstiitzen und
auf Verlangen Auskunft zu erteilen, Abstammungskontrollen zuzulassen und im Falle
unrichtiger Angaben, die dadurch entstehenden Kosten zu tragen und einen etwa ent-
standenen Schaden zu ersetzen,

dem Verband zur Datenerfassung alle Veranderungen (Erwerb, Verlust oder Verkauf
der Zuchtpferde, Wohnsitz/Sitz-Wechsel 0.4.) unverziglich mitzuteilen,

einen regelméafiigen Beitrag sowie flir einzelne Tatigkeiten erhobene Gebiihren zu zah-
len, wie sie von der Delegiertenversammlung unter Beriicksichtigung des Kostende-
ckungsprinzips beschlossen werden mit der Folge, dass Leistungen im erweiterten
Zuchtgebiet aufgrund héheren Aufwandes auch zu héheren Gebuhren fuhren kdnnen,

dem Verband bei vorliegendem Delegiertenbeschluss ein zinsloses Darlehen (bis zu

€ 300,00) zu gewahren, welches wihrend der Mitgliedschaft nicht kiindbar ist und erst 3
Monate nach dem Erl6schen der Mitgliedschaft zur Rickzahlung fallig ist, wenn nicht
zuvor eine Aufrechnung gegen bestehende Verbindlichkeiten erfolgte,



dem Verband im Falle eines Beitritts ab dem 01.01.2021 eine Aufnahmegebihr in Héhe
von € 100,00 zu zahlen, die dem Erhalt und der Weiterentwicklung von Einrichtungen
des Verbandes dient,

dem Verband im Falle der Umstellung einer Mitgliedschaft auf Zeit in eine ordentliche
Mitgliedschaft gem. § 4 Ziffer 1.2 der Satzung eine Aufnahmegebuhr in Hohe von wei-
teren € 25,00 zu zahlen, die dem Erhalt und der Weiterentwicklung von Einrichtungen
des Verbandes dient,

bei vorliegendem Delegiertenbeschluss nach dessen Mafgabe Umlagen zur Erreichung
bestimmter Verbandszwecke zu entrichten.

Um den Merkmalskomplex Gesundheit zlichterisch bearbeiten zu kdnnen, stellen die
Mitglieder Gesundheitsdaten ihrer Pferde fiir den Aufbau einer Datenbank zur Verfu-
gung. Tierérzte liefern damit von ihnen erhobene Gesundheitsdaten zur zentralen Spei-
cherung und Verarbeitung. Mit Hilfe anerkannter wissenschaftlicher Methoden werden
diese Informationen fir die Nutzung von Zucht und Management aufbereitet. Die Mit-
glieder dulden die Nutzung und Veroffentlichung der Informationen aus der Abstam-
mungssicherungs-DNA (Blut/Haare) fiir wissenschaftlich anerkannte Methoden der
Zuchtwertschétzung. Der Zuchtverband ist berechtigt, die bereitgestelite DNA
(Blut/Haare) fr Analysen zu nutzen und die daraus abgeleiteten Ergebnisse zu verof-
fentlichen.

§8D

RECHTE UND PFLICHTEN DES VERBANDES

Der Verband ist:

1.

verantwortlich fiir eine ordnungs- und satzungsgemafie Durchfiihrung des Zuchtpro-
grammes, flr die korrekte und vollstandige Aufzeichnung von Abstammungs- und Leis-
tungsdaten, ordnungsgeméfe Durchfiihrung von Zuchtbuchfiihrung, Leistungspriifung
und Zuchtwertschatzung sowie fiir die rechtskonforme Identifizierung der in seinen
Zuchtbiichern eingetragenen Pferde.

verpflichtet, die datenschutzrechtlichen VVorgaben einzuhalten und Daten nur an Dritte
weiterzugeben, soweit es zur satzungsgemalen Durchfihrung des Zuchtprogrammes er-
forderlich ist.

berechtigt, Ziichter, die die Regeln der Satzung nicht einhalten oder ihren Pflichten ge-
mal der Satzung nicht nachkommen, als Mitglieder vom Zuchtverband auszuschlielen
oder den Vertrag zur Teilnahme am Zuchtprogramm zu kiindigen

verpflichtet, Streitfalle gemé&R 8§19 der Satzung zu schlichten, die zwischen Ziichtern
sowie zwischen Zichtern und dem Verband bei der Durchfiihrung vom genehmigten
Zuchtprogramm auftreten.

verpflichtet, so zu arbeiten, dass die Rechte der Mitglieder beachtet werden, wobei die
Gleichbehandlung aller Mitglieder zu wahren ist.



Stand 12/2020

6. verpflichtet, die zuchtrelevanten Unterlagen mindestens 10 Jahre aufzubewahren, soweit
keine sonstigen rechtlichen VVorgaben bestehen.

7. verpflichtet allen ordentlichen Mitgliedern in der Geschaftsstelle Einsicht in die vertrag-
lichen Regelungen mit Dritten, auf Verlangen zu gewéhren, soweit es ihre zichterischen
Belange betrifft und datenschutzrechtliche Belange Dritter nicht verletzt werden.

8. berechtigt unter Beachtung der tierzuchtrechtlichen Bestimmungen, mit anderen Zucht-
verbanden im Bereich der Zuchtwertschatzung zusammenzuarbeiten. Eben so ist er be-
rechtigt, mit anderen Stellen oder dritten Dienstleistern zu kooperieren oder diese in
seine Aufgabenerfillung einzubinden, soweit er dies zur Wahrnehmung seiner sat-
zungsgemanRen Aufgaben fiir erforderlich halt.

9. verpflichtet, die Grundsatze des Zuchtprogrammes, fur welches er das Ursprungzucht-
buch fuhrt, auf der Website des Verbandes zu vertffentlichen und bei Anderungen zu
aktualisieren.



C. Vereinsorgane

89
ORGANE
Organe des Verbandes sind
der Vorstand,
die Delegiertenversammlung und
der Beirat

Jede Verbandstatigkeit, die nicht aufgrund eines Dienstvertrages ausgelibt wird, ist
ehrenamtlich.

§10
VORSTAND

Der Vorstand wird von der Delegiertenversammlung gewahlt. Er besteht aus insgesamt
flinf, dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und drei weiteren Mitglie-
dern.

Mitglied des Vorstands kann ein Mitglied nur dann werden, wenn es von den Mitgliedern
eines Korbezirkes mit mehr als 50 % der abgegebenen Stimmen gewéhlt wurde, und tber
dessen Vorsitzenden fur dieses Amt vorgeschlagen wird.

Zumindest ein Vorstandsmitglied soll vom Korbezirk Europa vorgeschlagen worden
sein.

Die Mitglieder des Vorstandes sollen jeweils auf drei Jahre gewéhlt werden, vom Tag der
Wahl an gerechnet. Jedes gewahlte VVorstandsmitglied bleibt bis zur Neuwahl im Amt.

Von der Wahl auf eine dreijahrige Amtszeit kann in begriindeten Ausnahmefallen abge-
wichen werden. Eine solche Ausnahme stellt z.B. die vorherige Amtsniederlegung ein-
zelner Vorstandsmitglieder bzw. des Gesamtvorstandes dar.

Im Interesse der Kontinuitat soll, es sei denn es liegt ein begrindeter Ausnahmefall wie
vorstehend vor, zudem die Wahl der Mitglieder des VVorstandes nicht gleichzeitig erfol-
gen, sondern in folgender Abstufung: Nachdem in einem Jahr allein der Vorsitzende und
ein weiteres Mitglied gewahlt worden sind, werden im folgenden Jahr der stellvertreten-
de Vorsitzende und ein weiteres Mitglied und in dem darauf folgenden Jahr das tibrige
Mitglied gewahlt.

Der Vorsitzende beruft die Delegiertenversammlung sowie die Sitzungen des Vorstan-
des, des Zuchtausschusses und der Hengsthaltervertretung ein und leitet diese.

Der Vorstand ist fur alle Angelegenheiten zustandig, die nicht ausdricklich in die Zu-
stdndigkeit der Delegiertenversammlung fallen.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Der VVorstand hat inshesondere

der Delegiertenversammlung Vorschlége fur die Wahl von Ausschuss- und Kommissi-
onsmitgliedern zu machen, und zwar nach Beratung mit den Koérbezirksvorsitzenden.

der Delegiertenversammlung Vorschlége Gber die Hohe der Beitrdge und Geblhren zu
machen.

den Jahresabschluss zu erstellen.
das Vermdgen des Verbandes zu verwalten.
Entscheidungen in Personalfragen zu treffen.

nach Vorschlag des Zuchtausschusses Uber die Eintragung von Hengsten im Zuchtver-
such (8 31 ziff. 1.8, 1.9 u. 1.10) zu entscheiden.

Zeitpunkt, Ort und Durchfiihrungsmodus fur Kérungen, Pramierungen, Schauen, Leis-
tungsprifungen, Zuchtwertschatzungen, Hengstbucheintragungen sowie sonstige Vorfiih-
rungen festzulegen und die Teilnahme an auswartigen Veranstaltungen zu regeln.

Richter flr alle zlichterischen Veranstaltungen zu benennen.

uber die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern zu entscheiden.

die Implementierung und Wahrung der Good-Governance-Richtlinien sicherzustellen.
(s. www.holsteiner-verband.de — Startseite unten)

Der Vorstand ist bei Anwesenheit von mindestens drei seiner Mitglieder beschlussfahig.
Er entscheidet mit einfacher Mehrheit; bei Stimmengleichheit gilt der Verhandlungsge-
genstand als abgelehnt. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.

Uber jede Sitzung ist ein Protokoll zu fiihren.

Jedes Mitglied des Vorstandes kann von der Delegiertenversammlung vor Ablauf der
Amtsdauer mit einer 2/3 Mehrheit der abgegebenen Stimmen abberufen werden.

Die Mitglieder des Vorstandes erhalten fir ihre Téatigkeit eine Vergutung nach MalRgabe
eines Beschlusses der Delegiertenversammlung.

Daneben haben die Mitglieder des VVorstandes einen Aufwendungsersatzanspruch fir
solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tatigkeit fur den Verein entstanden sind.
Hierzu gehoren insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon und Kopier- und
Druckkosten. Die Mitglieder des Vorstands haben das Gebot der Sparsamkeit zu beach-
ten.

Ist ein Mitglied des Vorstandes einem Dritten zum Ersatz eines in Wahrnehmung seiner
Vorstandspflichten verursachten Schadens verpflichtet, so kann er vom Verband die Be-
freiung von der Verbindlichkeit verlangen, sofern er den Schaden nicht vorsatzlich oder
grob fahrléssig verursacht hat.


http://www.holsteiner-verband.de/
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Vertretungsberechtigt i.S. d. § 26 BGB sind der Vorsitzende und der stellvertretende
Vorsitzende als Gesamtvertreter.

§ 10a
BEIRAT

Der Beirat soll dem Vorstand zur Durchflihrung der satzungsméiigen Zwecke mit ex-
ternem Sachverstand beratend zur Seite stehen. Er setzt sich aus drei bis fiinf Beirats-
mitgliedern zusammen, die insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Finanzwesen, Po-
litik und/oder Medien tétig sind oder tatig waren. Die Mitglieder des Beirats tiben ihr
Amt ehrenamtlich aus.

Bezlglich der Mitglieder des Beirates hat der Vorstand das VVorschlagsrecht. Die
Korbezirksvorsitzenden kénnen jedoch dem Vorstand Vorschlage moglicher Beirats-
mitglieder mindestens vier Wochen vor dem Termin der Delegiertenversammlung un-
terbreiten. Der Vorstand hat diese VVorschlage im Vorwege der Delegiertenversammiung
zu erortern. Die Beiratsmitglieder werden sodann auf VVorschlag des VVorstands von der
Delegiertenversammlung auf die Amtsdauer von drei Jahren durch einfache Mehrheit
bestéatigt. Der Beirat wéhlt seinen Vorsitzenden selbst.

Jedes Beiratsmitglied kann sein Amt vorzeitig und ohne Angaben von Griinden durch

schriftliche Erklarung gegeniiber dem Vorstand niederlegen. Es hat hierbei auf die Be-
lange des Verbandes Riicksicht zu nehmen und soll eine Ankiindigungsfrist von sechs
Monaten einhalten.

Jedes Beiratsmitglied kann durch Beschluss des VVorstandes abberufen werden, wenn
ein wichtiger Grund vorliegt.

Scheiden Beiratsmitglieder im Laufe ihrer Amtszeit aus, so besteht der Beirat bis zur
néachsten ordentlichen Delegiertenversammlung, in der die Ersatzwahlen vorgenommen
werden, nur aus den verbleibenden Beiratsmitgliedern.

Mindestens halbjahrlich soll eine Sitzung des Beirates stattfinden, die vom Vorsitzen-
den des Beirates geleitet wird. Der Beirat wird vom Vorsitzenden schriftlich mit einer
Frist von mindestens drei Wochen — unter Mitteilung der Tagesordnung — einberufen.
Zu den Sitzungen des Beirates haben alle VVorstandsmitglieder Zutritt, gleiches gilt fir
den Zuchtleiter und Geschéftsfuhrer (8 17 Ziffer 1.) sowie die Geschéaftsfuhrer der bei-
den GmbHs (8§ 17 Ziffer 2.1. und § 17 Ziffer 2.2.). Die Vorstandsmitglieder sind von
den Sitzungen des Beirates zu verstandigen.

§11

DELEGIERTENVERSAMMLUNG

Die Delegiertenversammlung ist die Mitgliederversammlung des Verbandes i.S.d. Bir-
gerlichen Gesetzbuches (BGB). Sie ist als solche das oberste Organ des Verbandes.

Sie setzt sich zusammen aus dem Vorstand, den Vorsitzenden der Kdrbezirke und den
Delegierten.

Die Vorsitzenden der Korbezirke sind jeweils die — geborenen — ersten Delegierten.
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4.1.

Die weiteren Delegierten werden in den einzelnen Kérbezirken gewéhit.

Je angefangene 70 eingetragene Zuchtpferde aller Kérbezirksmitglieder rechtfertigen die
Wabhl eines Delegierten.

Jeder Korbezirk muss mindestens 3 Delegierte wéhlen.

Die Kdrbezirksversammlung kann bis zur Gesamtzahl der gewéhlten Delegierten auch
Stellvertreter wéhlen, die einen verhinderten Delegierten in der Ausubung seiner Rechte
vertreten konnen.

Die Anzahl der zu wahlenden Delegierten bestimmt sich fiir die gesamte jeweilige Wahl-
periode nach der Anzahl der vom Verband zum 01. Januar des Wahljahres fortgeschrie-
benen Zuchtpferde.

Die Wahl der Delegierten findet grundséatzlich frei aus den Mitgliedern des jeweiligen
Korbezirks statt.

Im Koérbezirk Europa des erweiterten Zuchtgebietes gilt ab dem Jahr 2022 fiir die Wahl
der Delegierten hiervon abweichend folgende Regelung: Jeweils ein Delegierter ist aus
den nachfolgenden fiinfzehn Regionen zu wéhlen: Nordrhein-Westfalen/Rheinland-
Pfalz/Saarland; Niedersachsen/Bremen; Baden-Wirttemberg; Hessen; Bayern; Ber-
lin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern; Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thiringen; Dé-
nemark; Niederlande; Belgien/Luxemburg; Polen; Schweiz; Italien/Frankreich; Oster-
reich/Ungarn/Tschechien/Slowakei; Schweden. Die weiteren Delegierten des Korbezirks
Europa werden frei aus den Mitgliedern des Korbezirks gewahilt.

Die Delegiertenversammlung wird von dem Vorsitzenden nach Bedarf einberufen, min-
destens aber zweimal im Jahr. Die Anklndigung der Delegiertenversammlung hat min-
destens sechs Wochen vor dem Versammlungstermin auf der offiziellen Webseite des
Verbandes zu erfolgen. Antréage der Delegierten missen dem Vorstand des Verbandes
mindestens vier Wochen vor dem Termin der Delegiertenversammlung vorliegen. Diese
Antrége werden an die Delegierten mit der einberufenden Einladung nebst Tagesordnung
mindestens zwei Wochen vor dem Termin der Versammlung abgesandt. Die Versendung
kann sowohl postalisch, als auch per Fax oder per Email erfolgen, sofern die Delegierten
dem Verband zu diesem Zweck ihre Faxnummer oder ihre Email-Adresse zur Verfligung
gestellt haben. Uber spater eingehende Antrage kann nur dann beschlossen werden, wenn
sie nicht satzungsandernden Charakter haben und die Delegierten mit mindestens 3/4 der
abgegebenen Stimmen zustimmen.

Die erste Delegiertenversammlung muss in den ersten sechs Monaten des Kalenderjahres
stattfinden.

Die Delegiertenversammlung ist zustandig fur:
Abanderung der Satzung, bestehend aus I. Verfassung und Il. Zuchtprogramm, fiir die

eine Mehrheit von 3/4 der Stimmen der erschienenen Mitglieder der Delegiertenver-
sammlung erforderlich ist.

11



4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

5.1

5.2

12

Wahl des Vorsitzenden und der Vorstandsmitglieder.
Verfolgung von Rechtsanspriichen gegen Mitglieder des Vorstandes.

Enthebung der Vorstandsmitglieder von ihren Amtern mit 2/3 Mehrheit der abgegebenen
Stimmen.

Genehmigung des Erwerbs, der VerauRerung und der Belastung von Grundeigentum.

Genehmigung von Vertragen mit anderen Zucht- und Vermarktungsorganisationen, wel-
che wiederkehrende Verpflichtungen fir den Verband begriinden.

Festsetzung der Beitrdge und Gebihren, Mitgliederdarlenen und —umlagen. Wahl von
zwei Kassenpriifern fir die Dauer von zwei Jahren.

Entlastung des Vorstandes hinsichtlich dessen Tatigkeit im vergangenen Geschaftsjahr.

Entscheidung uber alle gegen die Geschéftsordnung des VVorstandes eingebrachten Be-
schwerden.

Ernennung und Ausschluss von Ehrenmitgliedern auf Antrag des Vorstandes.

Wahl von finf ordentlichen und funf stellvertretenden Mitgliedern der Kérkommission,
sowie von vier Mitgliedern und Ersatzmitgliedern der Widerspruchskommission aus zu-
grunde liegenden Vorschlagen des Vorstandes und der Korbezirke, vertreten durch ihre
Vorsitzenden sowie der Hengsthaltervertretung.

Wahl von bis zu 27 ordentlichen Mitgliedern der Eintragungs- und Pramierungskommis-
sion aus zugrunde liegenden Vorschlagen des Vorstandes und der Korbezirke, vertreten
durch ihre Vorsitzenden.

Die Genehmigung der vom Vorstand ausgearbeiteten Good-Governance-Richtlinien.
(s. www.holsteiner-verband.de — Startseite unten)

Die Delegiertenversammlung ist durch den Vorsitzenden einzuberufen, wenn 20% der
Delegierten einen schriftlichen Antrag vorlegen.

Die Delegiertenversammlung ist beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte der Dele-
gierten anwesend ist. Die Beschlusse sind zu protokollieren; das Protokoll ist von dem
Vorsitzenden zu unterzeichnen.

Die Entscheidungen der Delegiertenversammlung werden grundsétzlich mit der Mehrheit
der abgegebenen Stimmen getroffen, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.
Sofern sich bei der Wahl von Personen im ersten Wahlgang keine absolute Mehrheit
ergibt, kommen die beiden in die engere Wabhl, die die meisten Stimmen haben; bei

Stimmengleichheit entscheidet das Los.

Abweichend von der Einzelwahl sind Blockwahlen nach vorheriger einstimmiger Be-


http://www.holsteiner-verband.de/
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5.3

schlussfassung der Delegierten hiertiber zulassig.

Ein Delegierter kann, falls er nicht selbst an der Delegiertenversammlung teilnimmt und
auch kein Stellvertreter flr ihn eintritt, sein Stimmrecht auch auf einen anderen Delegier-
ten seines Korbezirks als Stimmbevollméchtigten ibertragen. Dabei kann ein Stimmbe-
vollmachtigter maximal einen anderen Delegierten vertreten. Zur wirksamen Stellvertre-
tung ist der Versammlungsleitung bis zum Beginn der Delegiertenversammlung zwin-
gend die vom Vertretenen unterschriebene Vollmacht, die die Person des Stimmbevoll-
méchtigten ausweist, im Original per Post, per Fax oder als PDF per E-Mail vorzulegen.
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D. Zuchtausschuss, Hengsthaltervertretung
und Zuchtkommissionen

§12

TATIGKEITSBEREICH

Der Verband unterhalt

14

einen Zuchtausschuss

eine Hengsthaltervertretung

eine Hengstkdérkommission sowie diesbezigliche Widerspruchskommission
eine Eintragungs- und Pramierungskommission

8§13
ZUCHTAUSSCHUSS / HENGSTHALTERVERTRETUNG
Zuchtausschuss

Der Zuchtausschuss besteht aus:

- dem Vorsitzenden des Verbandes

- 2 weiteren Vorstandsmitgliedern

- 4 Vertretern der Hengstkérkommission

- 1 Vertreter der Widerspruchskommission

- 2 Vertretern der Eintragungs- und Pramierungskommission
- dem Zuchtleiter

Die Kommissionen und der VVorstand bestimmen ihre Vertreter im Zuchtausschuss durch
eine Wahl mit einfacher Stimmenmehrheit.

Der Vorsitzende kann in Einzelféllen fachlich beratende Personen zu den Sitzungen des
Zuchtausschusses hinzuziehen.

Der Zuchtausschuss hat die Aufgabe, den Vorstand in allen zlichterischen Angelegenhei-
ten zu beraten, er kann sich zu speziellen Sachfragen externe Sachverstandige beratend
einladen. Der Zuchtausschuss ist bei Anwesenheit von mindestens der Hélfte seiner Mit-
glieder beschlussfahig und beschlie8t mit einfacher Mehrheit.
Hengsthaltervertretung
Die Hengsthaltervertretung besteht aus
a)  Mitgliedern, die Eigentimer mindestens eines in der Zuchtbuchfiihrung des Ver-
bandes im Hengstbuch | fortgeschriebenen Hengstes sind sowie dem Geschéfts-
flhrer der GmbH Hengsthaltung des Verbandes (§ 17 Ziffer 2.1).

b)  dem Vorsitzenden oder einem anderen Mitglied des Vorstandes.

c) dem Zuchtleiter.
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Die Hengsthaltervertretung kann in zlchterischen Angelegenheiten Antrdage an den
Zuchtausschuss und in anderen Angelegenheiten Antréage an den Vorstand richten.

Abstimmungen erfolgen unter den Mitgliedern zu 1. a) mit einfacher Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen; jede Versammlung ist beschlussféhig. Die Einladung erfolgt schrift-
lich mit einer Ladungsfrist von 2 Wochen durch den Vorsitzenden.

Die Hengsthaltervertretung unterbreitet der Delegiertenversammlung je 3 VVorschlage fur
die Wahl der Mitglieder der Kor- bzw. Widerspruchskommission

§14
HENGSTKORKOMMISSION/WIDERSPRUCHSKOMMISSION

Die Hengstkdérkommission besteht aus flinf ordentlichen Kommissionsmitgliedern und
zwar:

a) 3 Verbandsmitgliedern
b) 1 Verbandsmitglied aus der Hengsthaltervertretung
c) 1 erfolgreichen Turniersportler, der nicht zugleich Verbandsmitglied sein muss

und dem Zuchtleiter.
Fur jedes ordentliche Mitglied (a. - c.) wird ein Ersatzmitglied gewahlt.

Die Wahl der ordentlichen und Ersatzmitglieder erfolgt durch die Delegiertenversamm-
lung.

Zu a)
Die zugrunde liegenden Vorschldge machen der VVorstand und die Korbezirke, vertreten
durch ihre Vorsitzenden.

Zu b)
Die zugrunde liegenden Vorschlage macht die Hengsthaltervertretung.

Zuc)
Die zugrunde liegenden Vorschldge machen der VVorstand und die Kdrbezirke, vertreten
durch ihre Vorsitzenden.

Als ordentliche Mitglieder sind diejenigen fiinf Personen gewahlt, die in der jeweiligen
Einzelabstimmung die meisten Stimmen erhalten haben. Ersatzmitglieder sind die Kan-
didaten mit der n&chst hochsten Stimmzahl.

Im Interesse der kontinuierlichen Arbeit der Hengstkérkommission erfolgt die Wahl ihrer
Mitglieder und ihrer entsprechenden Ersatzmitglieder nicht gleichzeitig, sondern in fol-
gender Abstufung:

Zu a)

Ein erster Zlchtervertreter (Verbandsmitglied) wird auf 4 Jahre gewahlt, die weiteren
Zuchtervertreter (Verbandsmitglieder) werden nach 2 Jahren auf 4 Jahre gewdhit.
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1.2

13

14

1.5

16

Zu b)
Ein Vertreter der Hengsthalter wird gleichzeitig mit den weiteren Zuchtervertretern nach
2 Jahren auf 4 Jahre gewahlt.

Zuc)
Ein Turniersportler wird gleichzeitig mit dem ersten Ziichtervertreter fir 4 Jahre gewahit.

Die ordentlichen Mitglieder wahlen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stell-
vertreter.

Die Kommissionsmitglieder haben ausschlie8lich nach fachlichen Gesichtspunkten zu
urteilen, sind in der Entscheidungsbildung unabhéngig und nicht weisungsgebunden.

Die Amtsdauer der so gewahlten Mitglieder betragt vier Jahre. Ein Mitglied kann bis zur
Vollendung des 65. Lebensjahres neu- oder wiedergewéhlt werden.

Die Kommission ist beschlussfahig, wenn mindestens drei Mitglieder (einschlieRlich des
Zuchtleiters, bei Hofkérungen mindestens zwei Mitglieder) anwesend sind.

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden bzw. erforderlichenfalls
seines Stellvertreters.

Ein Kommissionsmitglied ist durch Befangenheit verhindert, wenn und soweit ein Pferd
aus seiner Zucht, Aufzucht, Kérvorbereitung oder aus seinem Eigentum zur Beurteilung
vorgestellt wird; dies gilt auch, wenn diese Ausschlussgriinde bei Ehegatten, Lebensge-
meinschaften und Abkdmmlingen vorliegen.

In diesem Fall wird sein Ersatzmitglied tatig bzw. das Ersatzmitglied zu 1a. ist aus-
tauschbar.

Uber den Widerspruch gegen eine Kérentscheidung (§ 29 Ziff. 4.6) befindet eine Wider-
spruchskommission, bestehend aus vier ordentlichen Mitgliedern und dem Zuchtleiter.
Der Zuchtleiter hat kein Stimmrecht:

a) 2 Verbandsmitgliedern aus dem satzungsgemalen Zustandigkeitsgebiet des Verban-
des

b) 1 Verbandsmitglied der Hengsthaltervertretung

c) 1 Sachverstéandigen, der nicht Mitglied des Verbandes sein muss.

Es wird fur jedes ordentliche Mitglied ein Ersatzmitglied bestellt.

Die Wahl der vier ordentlichen Mitglieder sowie der Ersatzmitglieder erfolgt durch die
Delegiertenversammlung.

Zu a)
Die zugrunde liegenden Vorschldge machen der VVorstand und die Korbezirke, vertreten
durch ihre Vorsitzenden

Zu b)
Die zugrunde liegenden Vorschlage macht die Hengsthaltervertretung
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Zuc)
Die zugrunde liegenden Vorschlage machen der Vorstand und die Korbezirke, vertreten
durch ihre Vorsitzenden

Als ordentliche Mitglieder sind diejenigen 4 Personen gewahlt, die in der jeweiligen Ein-
zelabstimmung die meisten Stimmen erhalten haben. Ersatzmitglieder sind die Kandida-
ten mit der ndchst hochsten Stimmzahl.

Im Interesse der kontinuierlichen Arbeit der Widerspruchskommission erfolgt die Wahl
ihrer Mitglieder und ihrer entsprechenden Ersatzmitglieder nicht gleichzeitig, sondern in
folgender Abstufung:

Zu a)
Ein erster Zlchtervertreter (Verbandsmitglied) wird auf 4 Jahre gewahlt, ein zweiter
Zuchtervertreter (Verbandsmitglied) wird nach 2 Jahren auf 4 Jahre gewahlt.

Zu b)
Ein Vertreter der Hengsthalter wird gleichzeitig mit dem zweiten Zichtervertreter nach 2
Jahren auf 4 Jahre gewabhlt.

Zuc)
Ein Sachverstandiger wird gleichzeitig mit dem ersten Zchtervertreter fir 4 Jahre gewahit.

Die ordentlichen Mitglieder wahlen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stell-
vertreter. Der Vorsitzende soll aus dem Bereich a) (Mitglied des Verbandes / Ziichter)
kommen.

Der Zuchtleiter terminiert die Sitzung bzw. erforderlichenfalls die Neuvorstellung des
Hengstes und nimmt die Ladungen vor.

Die Widerspruchskommission ist beschlussfahig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend
sind. Bei Stimmengleichheit ist die Entscheidung des Vorsitzenden der Widerspruchskom-
mission maf3geblich.

Ein Kommissionsmitglied ist durch Befangenheit verhindert, wenn der Widerspruch eine
Entscheidung uber ein Pferd aus seiner Zucht, Aufzucht, Kérvorbereitung oder aus sei-
nem Eigentum betrifft; dies gilt auch, wenn ein solcher Ausschlussgrund bei Ehegatten
oder Abkdmmlingen vorliegt.

Die Amtsdauer der Widerspruchskommission entspricht der in Ziff. 1.3 (8 14) genannten.
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§15

EINTRAGUNGS- UND PRAMIERUNGSKOMMISSION

Die Eintragungs- und Pramierungskommission besteht aus bis zu 28 Mitgliedern, und
zwar aus bis zu 27 gewahlten ordentlichen Mitgliedern und dem Zuchtleiter kraft Amtes.

Die Wahl der ordentlichen Mitglieder erfolgt durch die Delegiertenversammlung nach
entsprechend zugrundeliegenden Vorschlagen des Vorstandes. Die Vorschldage des Vor-
standes erfolgen auf der Grundlage der von den Kdrbezirken benannten Personen.

Als ordentliche Mitglieder sind diejenigen Mitglieder gewahlt, die in der Abstimmung
die meisten Stimmen erhalten.

Die Kommission ist beschlussfahig, wenn mindestens zwei der Mitglieder anwesend
sind.

Ein Kommissionsmitglied ist als Zlichter, Aufziichter und/oder Eigentimer der zu beur-
teilenden Stute/Fohlen befangen und hat sich der Mitwirkung an der Entscheidungsfin-
dung zu enthalten. Dieses gilt auch, wenn diese Befangenheitsgriinde bei Ehegatten oder
Abkommlingen vorliegen.
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E. Datenschutz

§16

1. Der Verband erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten der Mitglieder. Die
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) finden Anwendung.

Die Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten erfolgt zur Erfillung der
Zuchtbuchfihrung und der Durchfiihrung des Zuchtprogrammes. Beteiligte Dienstleister
erhalten die personenbezogenen Daten nur, soweit es flr die Durchfiihrung von ziichteri-
schen Veranstaltungen und Leistungsprufungen erforderlich ist.

Dienstleister in diesem Sinne sind die Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. (FN), alle
FN-angeschlossenen Zuchtverbénde und der Landeskontrollverband Schleswig-Holstein
e. V.. Zur Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten gehdren auch die Verof-
fentlichung dieser Daten in Publikationsorganen der FN und der FN-
Mitgliedszuchtverbénde sowie die Verdffentlichung im Rahmen von Zuchtveranstaltun-
gen und Leistungsprifungen.

2. Jedes Mitglied stimmt zu, dass Angaben zu seinem Namen, seinem Wohnort sowie die
Stammdaten, alle Noten und Zuchtwerte seiner Pferde durch den Zuchtverband und die
FN, insbesondere im Internet und im “Jahrbuch Zucht und Sport der FN* veroffentlicht
werden dirfen.
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F. Geschaftsfiuhrung
§ 17

GESCHAFTSFUHRER UND ZUCHTLEITER

Verbandsgeschéaftsfihrer und Zuchtleiter

1.

1.1.

1.2.

Die Aufgaben des Verbandes werden in seinem Auftrage zum einen durch einen ange-
stellten Geschaftsfiihrer und zum anderen durch einen angestellten Zuchtleiter erftillt.

Der Geschaftsfihrer hat alle Angelegenheiten des Verbandes gemal dieser Satzung
wahrzunehmen mit Ausnahme derjenigen Aufgaben, die dem angestellten Zuchtleiter
zugewiesen sind.

Der Geschaftsfihrer ist dem Vorstand gegeniber in seinem Aufgabenbereich fur die
Haushaltsfiihrung verantwortlich und hat auf den Delegiertenversammlungen einen Ge-
schaftsbericht zu erstatten. Der Geschéftsfuhrer nimmt die Rechte und Pflichten des Ar-
beitgebers im Sinne der arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften wahr.

Dem Zuchtleiter obliegen die folgenden Aufgabenbereiche gemaR Abschnitt I. D. (88
12- 15) und Il. (88 21- 53) dieser Satzung, insbesondere

- die Zuchtarbeit und Zuchtbuchfuihrung nach tierschutzrechtlichen Bestimmungen;
- die Durchfiihrung des Zuchtprogrammes.

Der Zuchtleiter ist dem Vorstand gegeniiber in seinem Aufgabenbereich verantwortlich
und hat auf den Delegiertenversammlungen Bericht zu erstatten.

GmbH Geschéftsfihrer

2.

2.1.

2.2.

2.3

20

Der Verband ist als Alleingesellschafter an zwei Gesellschaften mit beschrankter Haf-
tung mit Sitz in EImshorn beteiligt, die in den folgenden Aufgabenbereichen tatig sind:

Pferdezucht und Pferdehaltung, insbesondere der Haltung von Hengsten zum Zwecke
des Deck- bzw. Besamungseinsatzes (Deckgeschaft) sowie der Aufzucht und Ausbil-
dung von eigenen und fremden Pferden und den weiteren damit im Zusammenhang ste-
henden Geschaften und Dienstleistungen.

Absatz von Zucht- und Sportpferden, insbesondere durch Auktionen, der Durchfiihrung
der dazugehorigen Vermarktungsmalinahmen und den weiteren damit im Zusammen-
hang stehenden Geschéften und Dienstleistungen.

Die Geschéftsfuhrer der beiden GmbH sind dem Vorstand und der Delegiertenver-
sammlung gegeniber zur ordnungsgemaRen Geschéftsfiihrung verpflichtet. Sie haben
auf der im ersten Kalenderhalbjahr stattfindenden Delegiertenversammlung in Form der
Prasentation der Jahresabschlusse und der Wirtschaftsplane fir das folgende Geschafts-
jahr Bericht zu erstatten.
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§18

RECHNUNGS- UND KASSENPRUFUNG

Nach Abschluss der Jahresrechnung durch den Geschéftsfiihrer wird die Bilanz durch eine(n) Wirt-
schaftsprufer/Wirtschaftspriifungsgesellschaft gepruft.

Die Prifung der Kassenbuicher erfolgt durch die von der Delegiertenversammlung gewahlten Kas-
senprufer, die dieser Uber das Ergebnis zu berichten haben.

2.1.
2.2.

G. Schiedsgericht
§19

SCHIEDSGERICHT

Der Vorstand erstellt und aktualisiert eine Schiedsgerichtsordnung, die von der Dele-
giertenversammlung zu genehmigen ist.

Das Schiedsgericht ist zustandig fur die Regelung aller Streitigkeiten

zwischen Mitgliedern (und/oder Vertragspartnern) des Verbandes untereinander und
zwischen dem Verband und seinen Mitgliedern (und Vertragspartnern), die ihre
Grundlage in der Durchfuhrung des Zuchtprogrammes oder im Fall der Mitgliedschaft
in der satzungsgemalen Tatigkeit und Aufgabenstellung des Verbandes haben oder das
einzelne Mitglied in seinen das Verbandsleben bestimmenden Grundentscheidungen be-
treffen.

Das Schiedsgericht besteht aus drei Personen, ndmlich zwei Schiedsrichtern und einem
Obmann.

Der Schiedsort ist EImshorn.
Die Verfahrenssprache ist deutsch.

Das in der Sache anwendbare Recht ist mit Ausnahme des UN- Kaufrechts Deutsches
Recht und unmittelbar geltendes EU-Recht

Das Schiedsgericht kann folgende Ordnungsmalinahmen verhdngen: Verweis, Geldbu-
Ren, zeitliches Verbot fir die Ausubung von Ehrendmtern im Zuchtverband, zeitlicher
oder dauernder Ausschluss aus dem Zuchtverband. Es kann den Beteiligten Verfahrens-
kosten auferlegen und Bestimmungen uber die Veroffentlichung von Entscheidungen
und deren Griinde treffen. Ferner kann es geeignete MaRnahmen zur Aufrechterhaltung
der Ordnung und Durchflihrung des Verfahrens treffen.

Einzelheiten zum Verfahren regelt die Schiedsgerichtsordnung des Verbandes der
Zichter des Holsteiner Pferdes e. V..
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10.

11.

22

Gegen Entscheidungen des Schiedsgerichts ist die Berufung an die Delegiertenver-
sammlung zulassig.

Ordentliche Gerichte diirfen ohne Genehmigung des Verbandes nicht angerufen werden,
solange die Zustandigkeit des Schiedsgerichts begriindet ist.

Solange die Zustandigkeit des Schiedsgerichts begriindet ist, ist die Verjdhrung nach 8
204 Abs. 1 Nr. 11 BGB gehemmt. Die Parteien vereinbaren als Gerichtsstand EImshorn.
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H. Auflésung
§20
AUFLOSUNG

1. Der Verband kann nur von einer auRerordentlichen Versammlung der Einzelmitglieder
aufgeldst werden. In dieser Versammlung, zu der jedes Mitglied und Ehrenmitglied min-
destens acht Wochen vor dem Versammlungstermin eingeladen sein muss, hat jedes Mit-
glied eine Stimme. Die Stimmabgabe kann nur personlich erfolgen.

2. Zur Auflosung bedarf es einer Stimmenmehrheit von 3/4 aller stimmberechtigten Ein-
zelmitglieder. Diese ist nach dem Stande der Mitgliederzahl vom 31. Dezember des
letztverflossenen Jahres zu berechnen. Ist die Mehrheit aller stimmberechtigten Einzel-
mit-glieder in der Versammlung der Einzelmitglieder nicht vorhanden, genligt die Mehr-
heit von 3/4 der anwesenden stimmberechtigten Einzelmitglieder einer zu dem gleichen
Zwecke einberufenen spateren aul3erordentlichen Versammlung der Einzelmitglieder, die
am gleichen Tage einberufen wird.

3. Bei Auflésung des Verbandes beschlielt die Versammlung der Einzelmitglieder Gber
eine Verwendung des vorhandenen Vermdogens. Falls kein Beschluss zu Stande kommt,
fallt das Vermogen an die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, die es aus-
schlieBlich zur Forderung der holsteinischen Warmblutzucht zu verwenden hat.
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Il. Zuchtprogramm

§21
PRAAMBEL

Der Verband der Zichter des Holsteiner Pferdes fuhrt das Zuchtbuch tiber den Ursprung
der Rasse des Holsteiner Warmblutpferdes. Das Zuchtprogramm des Verbandes umfasst
alle MalRnahmen, die geeignet sind, einen Zuchtfortschritt im Hinblick auf das Zuchtziel
und die Merkmale der Rasse des Holsteiner Pferdes zu erreichen. Dieses geschieht unter
Berlcksichtigung der europdischen und deutschen tierzuchtrechtlichen Bestimmungen
sowie der VVorgaben durch die Zuchtverbandsordnung (ZVO) der Deutschen Reiterlichen
Vereinigung (FN). Die Grundsatze des Holsteiner Warmblutpferdes mit den erforderli-
chen Angaben gemaR der Verordnung (EU) 2016/1012 Anhang I, Teil 2 und 3 sind auf
der Internetseite des Verbandes verdffentlicht.

Das Holsteiner Pferd ist eine Rasse, die seit Jahrhunderten in bauerlicher Zucht betrieben
wird. Der Ursprung dieser Rasse liegt in den Flussmarschen der Elbe und an der West-
klste Schleswig-Holsteins. Das damalige Zuchtziel des Wirtschaftspferdes beinhaltet als
besondere (Rasse) Merkmale, den charakteristischen Rassetyp, der durch gezielte Voll-
blutzufuhr als ausdrucksstark, mit Rahmen, Kérpersubstanz und starkem Knochenbau
bezeichnet werden konnte. Der damalige Holsteiner trug vorrangig die braune Fellfarbe
und war wegen seiner Leistungseigenschaften weit tber die Landesgrenzen hinaus be-
kannt und geschéatzt. Besonders als Luxuskutschpferd, mit imponierender Ausstrahlung
durch den typvollen Ausdruck und die fiir den Holsteiner charakteristischen hohen und
raumenden Gange, sorgte die Rasse im 18. Jahrhundert fur Aufsehen. Aber auch in der
Landwirtschaft war die Leistungsbereitschaft und Hérte der Holsteiner eine bekannte Ei-
genschaft, die bei den schwierigen Bodenverhéltnissen der Holsteiner Marschen immer
wieder eine besonders hohe Selektion bewirkt hat. Bereits 1883 wurde durch Georg Ahs-
bahs, Sommerlander Riep, eine systematische Zuchtbuchfuhrung in den Pferdezuchtver-
einen der Holsteinischen Marschen angelegt und die Stutenfamilien zusammengetragen
und archiviert. Aus diesem Archiv sind die heute noch gultigen und weitergefihrten Stu-
tenstdmme entstanden, die die Basis der heutigen Holsteiner Zucht bilden.

Mitte des 20. Jahrhunderts erfolgte die Umzichtung vom Wirtschaftspferd zum Sport-
pferd. Zur Veredelung des Holsteiner Pferdes wurden vorrangig wieder englische Voll-
bluthengste eingesetzt, die aufgrund der konsolidierten Holsteiner Stutengrundlage eine
hervorragende Basis fir eine erfolgreiche Einkreuzung vorfanden. Aufgrund der vorhan-
denen Rasseeigenschaften wie Leistungsbereitschaft, Harte und Springvermogen fasste
das Holsteiner Sportpferd sehr schnell Ful? im Turniersportgeschehen.

Nach Rangierung der Weltzuchtorganisation fiir Sportpferde (WBFSH) nimmt die Hol-
steiner Springpferdezucht weltweit einen Spitzenplatz ein. Auch in den Disziplinen Dres-
sur und Vielseitigkeit sind Holsteiner Sportpferde in der Spitze vertreten. Diese Erfolge
basieren auf der durchgeziichteten Holsteiner Stutengrundlage in Verbindung mit Vered-
lern aus der englischen Vollblutzucht und gezieltem Einsatz von Leistungsgenen aus der
franzdsischen Sportpferdezucht. AuRerdem wurden Zuchtversuche gezielt mit auBBerge-
wohnlichen Leistungshengsten durchgefiihrt.
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Rasse:

Am Zuchtprogramm des Verbandes nehmen alle Zuchtpferde, die in die nachfolgende
Hauptabteilung des Zuchtbuches eingetragen sind, teil:

Hengstbuch I, la
Hengstbuch 11
Fohlenbuch
Hauptstutbuch
Stutbuch
Vorbuch |

Fur Stuten ab Geburtsjahr 1995:
Zuchtbuch | fur Stuten
Zuchtbuch Il fir Stuten
Fohlenbuch

Von besonderer Bedeutung flr den Zuchtfortschritt ist der Einsatz selektierter Jung-
hengste. Ist eine Nutzung der Junghengste nicht gewéhrleistet, so kdnnen vom Vorstand
auf Empfehlung durch den Zuchtausschuss geeignete Mainahmen ergriffen werden, da-
mit eine frihestmogliche Zuchtwertschatzung aufgrund der Nachkommenleistungen er-
folgen kann.

Die Zuchtpopulation umfasst am 01.01.2018 5756 eingetragene Zuchtstuten und 141
fortgeschriebene Hengste. Die Anzahl der Mitglieder betragt 4.812.

Das Zuchtprogramm ist Bestandteil der Satzung des Holsteiner Verbandes.

§ 22
ZUCHTZIEL

Holsteiner Warmblutpferd

I. AuRere Erscheinung

Farbe:  vorrangig Braune, ausgeschlossen Schecken

Fir Stuten bis zum Geburtsjahr 1994:

GroRe (Stm.):

Stuten - Eintragung Hauptstammbuch mind. 160 cm
Eintragung Stutbuch mind. 158 cm

Fr Stuten ab dem Geburtsjahr 1995:
Pramienstuten mind. 160 cm

Hengste - zur Kérung als Junghengst mind. 162 cm
Korung im Alter von mind. 36 Monaten mind. 164 cm

zur Hengstbucheintragung Anforderungen wie zur Kérung

25



Typ: das typische Holsteiner Pferd ist ein

athletisches, groRliniges und ausdrucksvolles Reitpferd mit der Anlage zu sportlichen Leistungen,
vornehmlich im Springen. Die Pragung durch Vollblut soll in einem trockenen und ausdrucksvollen
Kopf, einem grofRen Auge, gut geformter Halsung sowie plastischer Bemuskelung zum Ausdruck
kommen. Zuchthengste und Zuchtstuten sollen tber einen typischen Geschlechtsausdruck verfligen.

Unerwinscht sind insbesondere

ein derbes, plumpes oder unsportliches Erscheinungsbild, ein grober Kopf und verschwommene
Konturen sowie bei Zuchtpferden fehlender Geschlechtsausdruck.

Kdrperbau: Erwiinscht ist

ein harmonischer, fur Reitzwecke - insbesondere den Springsport - geeigneter Korperbau.

Dazu gehoren:

eine lange, sich zum Kopf hin verjingende Halsung,

gute Ganaschenfreiheit,

eine grol3e, schrég gelagerte Schulter,

ein markanter, weit in den Rlcken hineinreichender Widerrist,

ein funktionsfahiger Ricken, der die Anforderungen an ein athletisches Sportpferd erfullt und in der
Bewegung Schwingung, Tragkraft und Gleichgewicht vereint,

eine lange, kraftig bemuskelte Kruppe, eine harmonische Rumpfaufteilung in VVor-, Mittel- und
Hinterhand.

Erwinscht ist weiterhin

ein zum Korperbau passendes, trockenes Fundament mit korrekten, grofRen Gelenken, mittellangen
Fesseln und wohlgeformten Hufen, das eine lange Gebrauchsfahigkeit erwarten lasst.

AuBerdem eine korrekte, d.h. von hinten gesehen gerade Gliedmal3enstellung, ein von der Seite
gesehen geradegestelltes VVorderbein und ein Hinterbein mit einem gut eingeschienten Sprungge-
lenk.

Unerwunscht ist

ein insgesamt unharmonischer Korperbau, insbesondere

eine kurze, schwere oder tief angesetzte Halsung,

eine kleine, steile Schulter,

ein wenig markanter Widerrist,

ein in seiner Funktionsfahigkeit beeintrachtigter Ruicken, der nicht die Anforderungen an ein athle-
tisches Sportpferd erfllt,

eine zu gerade Kruppe mit hohem Schweifansatz, eine schiefe Schweifhaltung, geringe Brusttiefe
und hochgezogene Flanken mit kurzer Hinterrippe;

unerwiinscht sind weiterhin

unkorrekte Gliedmalien;

hierzu gehoren:

kleine, schmale oder eingeschnurte Gelenke, schwache Réhrbeine und
kurze, steile oder iberlange weiche Fesseln sowie

zu kleine Hufe, insbesondere mit nach innen gerichteten Trachten.

Unerwunscht sind weiterhin Fehlstellungen, insbesondere zehenweite, zehenenge, bodenweite, bo-
denenge, riickbiegige, steile oder sabelbeinige, kuhhessige oder falbeinige Gliedmalenstellungen.
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I1. Bewegungsablauf

Grundgangarten: Erwinscht sind

fleiBige, taktmaRige und raumgreifende Grundgangarten (Schritt 4-Takt, Trab 2-Takt, Galopp 3-
Takt).

Der Bewegungsablauf im Schritt soll losgelassen, energisch und erhaben sein bei klarem Ab- und
Auffulien.

Der Bewegungsablauf im Trab soll mit der flr den Holsteiner typischen Knieaktion ausgestattet
sein. Trab und Galopp sollen elastisch, schwungvoll, leichtfiRig, getragen und mit nattrlicher Auf-
richtung und Balance ausgestattet sein. Der aus aktiv arbeitender, deutlich abfuBender Hinterhand
entwickelte Schub soll Giber einen locker schwingenden Riicken auf die frei aus der Schulter vor-
greifende Vorhand ubertragen werden. Insbesondere der Galopp soll einen deutlich vor-
warts/aufwarts gesprungenen Ablauf aufweisen.

Die Uberpriifung erfolgt an der Hand sowie im Freilaufen.

Unerwinscht sind insbesondere
kurze, flache, unelastische und in der Schulter gebundene Bewegungen bei festgehaltenem Riicken
sowie schwerfallige, auf die VVorhand fallende oder untaktmaRige Bewegungen.

Springen: Erwinscht ist
ein vermogendes, elastisches und tberlegtes Springen, welches Gelassenheit und Intelligenz erken-
nen lasst.

Im Ablauf sind

deutliches Sich-Aufnehmen, ein kraftvolles und schnelles Abful’en beim Absprung, ein ausgepragt
schnelles Anwinkeln der Gliedmal3en (mdglichst waagerechte Haltung des Unterarmes iber dem
Sprung), ein aufgewdlbter Ricken bei deutlich hervortretendem Widerrist und abwérts gebogener
Halsung mit sich 6ffnender Hinterhand (Bascule) erwiinscht.

Beim Gesamtablauf soll der Fluss der Bewegung und der Rhythmus des Galopps erhalten bleiben.
Die Uberpriifung bei den Hengsten erfolgt anlésslich der Kérung im Freispringen sowie bei der
Hengstbucheintragung.

Unerwinscht ist insbesondere

ein unkontrolliertes oder auch unentschlossenes Springen mit hangenden Beinen, hoher Nase uber
dem Sprung, verbunden mit einem festen oder weggedriickten Riicken, bei dem der Fluss der Be-
wegung und der Rhythmus des Galopps verloren geht.

I11. Innere Eigenschaften / Leistungsveranlagung / Gesundheit:

Erwinscht ist

ein unkompliziertes, umgangliches, gleichzeitig einsatzfreudiges, nervenstarkes und verléssliches
Pferd, das einen wachen, intelligenten Eindruck macht und durch sein Auftreten und Verhalten gute
Charaktereigenschaften sowie ein gelassenes, ausgeglichenes Temperament erkennen l&sst.

Erwiinscht sind weiterhin

Gesundheit (Anforderung 8§ 29 Ziff. 2.2) gute physische und psychische Belastbarkeit sowie die
naturliche Fruchtbarkeit.
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Auf der Grundlage eines Pools von Gesundheitsdaten kann der Zuchtverband den Merkmalskom-
plex Gesundheit langerfristig Gber die neuesten Methoden aus der Wissenschaft in sein Zuchtpro-
gramm einbeziehen.

IV. Zusammenfassung:

Erwiinscht ist

ein rittiges, vielseitig veranlagtes, leistungsbereites und leistungsfahiges Reitpferd, welches
vornehmlich fur den Springsport geeignet ist, aber auch fir die Disziplinen Dressur und
Vielseitigkeit ein hohes MaR an Veranlagung besitzt.

Zur Erkennung der Leistungsveranlagung werden bei den Hengsten grundsatzlich im Alter von drei
Jahren oder vor der Zuchtbucheintragung folgende Merkmale Uberprift:

- Charakter und Temperament
- Rittigkeit

- Grundgangarten

- Springen

Bei den Stuten sollte die Uberpriifung der Leistungsveranlagung im Alter von 3 Jahren erfolgen.

Die Abwagung der Zuchtzielmerkmale obliegt den Entscheidungsgremien (Kommissionen) des
Verbandes.

§23

MERKMALE DER RASSE UND ZUCHTMETHODE

1. Rassemerkmale des Holsteiner Pferdes

1.1 Genealogische Merkmale
Das Holsteiner Pferd verfligt Uber Abstammungsmerkmale, die eine Linienzucht kenn-
zeichnen:

Konzentration auf bestimmte Hengstlinien, welche die Leistungseigenschaften der
Rasse festigen und vererben.

Das Holsteiner Pferd verflgt tiber Stutenstammnummern, die bestimmte vererbungsstar-
ke Leistungsstimme kennzeichnen.

Das Holsteiner Pferd verflgt in der Abstammung Uber Veredlergene aus der englischen
Vollblutzucht und der franzdsischen Warmblutzucht.

1.2 Exterieur Merkmale
vorrangig die braune Fellfarbe
Grolirahmigkeit, bei athletischer Erscheinung
korrekter Korperbau, bei erhabener Haltung und gutem Halsaufsatz
beeinflusst durch Vollblut

1.3 Bewegungsmerkmale
typische Knieaktion der VVordergliedmaRen, dabei viel Schubkraft aus der
Hinterhand im Trabe
Raumgriff im Schritt
erhabenes und raumgreifendes Galoppiervermégen
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Leistungsmerkmale
- hohe Reiteigenschaften
Leistungsbereitschaft
gutartiges Temperament
auflergewohnliches Springvermdgen und —manier
schnelles Reaktionsvermdgen

Zuchtmethode

Die Rassemerkmale werden grundséatzlich mit der Methode der Reinzucht erhalten, d.h.,
dass vorrangig Holsteiner Hengste und Stuten am Zuchtprogramm teilnehmen. Die
Hereinnahme von Genen aus anderen Populationen, die zur Forderung des Zuchtzieles
bei Erhalt der Rassemerkmale dienlich sind, ist nicht ausgeschlossen.

Veredlerrassen

Bei den Veredlerhengsten unterscheiden wir zwischen Rassen, die zur Erhohung des
Vollblutanteils (§ 23 Ziff. 2.1.1) und/oder zur Verbesserung von Leistungseigenschaften
insbesondere der Springleistung (8 23 Ziff. 2.1.2) in der Holsteiner Zucht eingesetzt
werden.

Veredlerrassen zur Erhdhung des Vollblutanteils
- Englischer Vollbliter (xx)

Englische Vollbluter (xx) konnen in der Holsteiner Zucht Einsatz finden, wenn sie die
genealogischen Anforderungen des jeweiligen Rassestandards und die
Leistungsvoraussetzungen nach § 31 Ziff. 1.5 sowie die Kriterien der
Exterieuranforderungen der Korung nach 8 29 Ziff. 4.2 erflllen oder bei einem der
WBFSH angeschlossenen Verband gekdrt sind. In den ersten beiden Zuchteinsatzjahren
sollen die Veredlerhengste fiir max. 80 Stuten/Jahr zugelassen sein.

- Anglo Arabischer Vollbliter (x)

Anglo Arabischer Vollbliter (x) konnen in der Holsteiner Zucht Einsatz finden, wenn sie
die genealogischen Anforderungen des jeweiligen Rassestandards und die
Leistungsvoraussetzungen nach 8 31 Ziff. 1.5 sowie die Kriterien der
Exterieuranforderungen der Kdrung nach 8 29 Ziff. 4.2 erfillen. In den ersten beiden
Zuchteinsatzjahren sollen die Veredlerhengste fir max. 80 Stuten/Jahr zugelassen sein.

Veredlerrassen zur Verbesserung von Leistungseigenschaften

- Franzosische Warmbluter (SF)

Die Rasse kann in der Holsteiner Zucht Einsatz finden, wenn sie die Anforderungen nach
§ 31 ziff. 1.8 u. 1.9 erfllt.

Dabei sollte der jahrliche Anteil der Nachkommen dieser Veredlerhengste in der
Holsteiner Population nicht tber 10 % liegen.
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Zuchtversuche

Um Gene von bestimmten Leistungsvererbern anderer Warmblutpopulationen mit
aufllergewohnlichen sportlichen Leistungen oder ziichterischen Erfolgen fur die
Weiterentwicklung des Holsteiner Pferdes zu nutzen, kdnnen diese Hengste im Rahmen
eines Zuchtversuches begrenzt zum Einsatz kommen. Dabei muss der Grundsatz der
Reinzucht erhalten bleiben.

Die zum Einsatz als Zuchtversuch vorgesehenen Reitpferderassen sind:

Bayerisches Warmblut, Deutsches Pferd, Deutsches Sportpferd, Hannoveraner, Mecklen-
burger, Oldenburger, Oldenburger Springpferd, Trakehner, Rheinisches Warmblut, West-
falisches Warmblut, Wirttemberger, Zweibriicker Warmblut, Amerikanisches Warmblut,
Australisches Warmblut, Australisches Sportpferd, Belgisches Sportpferd, Belgisches
Warmblut, Danisches Warmblut, Englisches Warmblut, Finnisches Warmblut, Franzdsi-
sches Reitpferd, Irisches Sportpferd, Irisches Warmblut, Italienisches Reitpferd, Konig-
lich Niederlandisches Warmblut (KWPN), Niederlandisches Reitpferd (NRPS), Norwegi-
sches Warmblut, Osterreichisches Warmblut, Polnisches Warmblut, Schwedisches
Warmblut, Schweizer Warmblut, Slowenisches Warmblut, Spanisches Warmblut, Sport-
pferd GroR3britannien, Sportpferd La Silla, Tschechisches Warmblut, Ungarisches Sport-
pferd, Zangersheider Sportpferd sowie Anglo-Araber und Englisches Vollblut.

Der Zuchtversuch hat zum Ziel, diese gewunschten Leistungseigenschaften in der
Holsteiner Zucht Uber die gekorten Séhne dieser Leistungsvererber (F 1-Generation) zu
nutzen. Die Zulassung der Hengste fiir den Zuchtversuch wird nach § 31 Ziff. 1.8, 1.9
und 1.10 der Satzung geregelt.

§24
BEGRENZUNG DES EINSATZES VON HENGSTEN

Zur Vermeidung einer zu starken Einengung der Blutfiihrung in der Population und der
Gefahr eines wachsenden Inzuchtgrades wird eine Begrenzung der Anzahl der Stuten, die
einem Hengst dieser Population (gem. § 23 Ziff. 2.2) zugefuhrt werden kénnen, durch
den Vorstand nach entsprechender Empfehlung des Zuchtausschusses vorgenommen und
dem Hengsthalter mitgeteilt. Ebenso kdnnen Hengste ohne bzw. mit nicht abgeschlosse-
ner Leistungsprifung zur Vermeidung eines zu starken Zuchteinsatzes auf diese Weise
begrenzt werden.

Hengste anderer Zuchtpopulationen (gem. § 23 Ziff. 2.2) kdnnen vom zichterischen Um-
fang und vom zeitlichen Einsatz begrenzt werden.

§25

EINTRAGUNG VON PFERDEN ANDERER ZUCHTPOPULATIONEN

Hengste der Veredlerrasse (8§ 23 Ziff. 2.1.1 u. Ziff. 2.1.2) kdnnen in das Hengstbuch 1
eingetragen werden.

Hengste anderer genetischer Herkinfte gem. § 23 Ziff. 2.2 kdnnen in das Hengstbuch |
auch im Rahmen eines Zuchtversuches eingetragen werden, wenn sie iber eine
aullergewohnliche Leistungsabstammung oder Eigenleistung verfuigen.
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Uber die Eintragung solcher Hengste entscheidet auf schriftlichen Antrag der Vorstand
nach entsprechender Empfehlung durch den Zuchtausschuss.

Im Rahmen eines Zuchtversuches (8 31 Ziff. 1.8, 1.9, 1.10) sind nur die aus einer
Bedeckung/Besamung, innerhalb der zugelassenen Begrenzung, resultierenden
Nachkommen eintragungsfahig, sofern sie aus in Holstein eingetragenen Stuten (H, S, V
I, ZB I, ZB HG) stammen.

Wird der Zuchtversuch nach Abschluss durch den Vorstand nach Empfehlung des
Zuchtausschusses als positiv bewertet, konnen alle Nachkommen des betreffenden
Hengstes eingetragen werden, sofern sie aus in Holstein eingetragenen Stuten (H, S, V I,
ZB |, ZB HG) stammen.

2. Hengste anderer genetischer Herkiinfte gem. § 23 Ziff. 2.2 kdnnen in das Hengstbuch
Holstein Global eingetragen werden, wenn die VVoraussetzungen gem. § 31 Ziff. 3 erfullt
sind.

Uber die Eintragung solcher Hengste entscheidet auf schriftlichen Antrag der Vorstand.
Nachkommen dieser Hengste sind im Zuchtbuch Holstein Global eintragungsfahig, so-
fern sie aus in Holstein eingetragenen Stuten (H, S, V I, ZB ) stammen.

3. Stuten anderer genetischer Herkiinfte gem. § 23 Ziff. 2.2, sofern sie nicht den Satzungs-
voraussetzungen (8 35) entsprechen, werden in das Zuchtbuch Holstein Global fur Stuten
eingetragen.

Der Vater und die Mutter, sowie die Vater und Matter in der matterlichen Linie, mindes-
tens bis zur 4. Generation, mussen grundsétzlich Pferde sein, die die Bedingungen zum
Eintragungsstatus der jeweiligen Zuchtpopulation gem. § 23 Ziff. 2.2 erfillen.

§ 26
SELEKTIONSKRITERIEN
1. Die Abstammung (gem. § 31 Eintragung von Hengsten und § 35 Eintragung von Stuten).
2. Die Bewertung der Merkmale der duf3eren Erscheinung.
Die Bewertung der Hengste und Stuten findet anlasslich der Kérung bzw. Zuchtbuchein-
tragung statt. Die Bewertung soll auf Sammelveranstaltungen vorgenommen werden,
damit die vorgestellten Pferde mit einer hinreichend grofRen Anzahl anderer vorgefiihrter

Pferde verglichen werden kénnen, es sei denn, dass dies zur Vermeidung von Harteféallen
oder von Gefahren flr die Gesundheit nicht tunlich ist.
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Fur die Teilkriterien werden folgende Wertnoten erteilt:

10 = ausgezeichnet 4 = mangelhaft

9 =sehr gut 3 = ziemlich schlecht
8 =gut 2 = schlecht

7 = ziemlich gut 1 = sehr schlecht

6 = befriedigend 0 = nicht ausgefhrt
5 =genlgend

Es ist nur moglich, ganze Noten zu vergeben, mit Ausnahme der Beurteilung von Alt-
hengsten, bei denen gemal § 29 Ziff. 4.2. auch halbe Noten vergeben werden kénnen.

Hengste

Korung und Hengstbucheintragung
Bei der Kérung werden die folgenden Merkmale der &ueren Erscheinung, des Bewegungs-
ablaufes und des Springens/der Dressur (a-h) von der Kérkommission beurteilt und benotet:

I. Exterieur

a) Typ (Rasse und Geschlechtstyp)

b) Oberlinie (Kopf, Hals, Widerrist, Riicken, Kruppe, Schweif)
c¢) Vorderhand (Korrektheit der VVordergliedmalien)

d) Hinterhand (Korrektheit der Hintergliedmal3en)

Il. Bewegungsablauf

e) Schritt (Korrektheit, Takt und Raumgriff)
) Trab ( Korrektheit, Schub und Schwung)
g) Galopp (Korrektheit und Raumgriff)

I11. Springen/Dressur
h) Freispringen od. Springen unter dem Reiter (Manier und Vermdgen), bei alteren
Hengsten alternativ Dressur (Bewegung und Rittigkeit).

Diese Merkmale werden jeweils mit einer Note beurteilt und es wird eine Durchschnitts-
note ermittelt. Die Noten werden im Zuchtbuch festgehalten.

Die Exterieur (1.)- und die Bewegungs-(I1.)noten werden in der Zuchtbescheinigung an-
gegeben.

3jahrige und altere Hengste werden auch unter dem Reiter vorgestellt, wobei das Ergeb-
nis in den Bereichen I1. und I11. Beruicksichtigung findet.

Bei &lteren Hengsten, deren Ausbildungsschwerpunkt durch Erfolge in der Dressur KI. S
nachgewiesen wurde, wird die Beurteilung des Bereiches Springen (111.) durch die Beur-
teilung des Bereiches Dressur ersetzt.
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Hengste, ab einem Alter von 15 Jahren (Althengste), missen nicht mehr am Sprung/in
der Dressur gezeigt werden. Bei ihrer Leistungsbeurteilung finden besonders die Krite-
rien:

- Abstammungsbewertung
- Eigenleistung im Turniersport
- Erfolge von Nachkommen (Zucht + Sport)

Berlcksichtigung.

Stuten

A. Fir Stuten bis zum Geburtsjahrgang 1994:
Bei der Eintragung in das Hauptstut-, Stut- und Vorbuch I werden die 7 Merkmale
der duBeren Erscheinung (Typ, Oberlinie, Breite/Tiefe, Vorderful3, Hinterful3, Gang-
korrektheit und Schub/Schwung) gemél3 der Notenskala (Ziff. 2.) beurteilt.

B. Fr Stuten ab dem Geburtsjahrgang 1995:
Bei der Eintragung in das Zuchtbuch fur Stuten werden die 7 Merkmale der duReren
Erscheinung (Typ, Oberlinie, Vorderhand, Hinterhand, Schritt, Trab und Galopp)
gemal der Notenskala (Ziff. 2.) beurteilt.

Die Gesundheit
Es wird von den Zuchtpferden verlangt, dass sie gesund und fruchtbar sind. Zu bertick-
sichtigen sind hier die allgemeine Gesundheit sowie die Geschlechts- und Erbgesundheit.

Leistungsprifungen, Zuchtwertschatzungen

Allgemeines

Leistungsprifungen — sowohl fir Hengste als auch fr Stuten und Zuchtwertschétzun-
gen obliegen dem Verband grundsatzlich in eigener Verantwortung. Hengstleistungs-
prifungen werden vom Verband nicht selbst durchgefiihrt. Er kann sich hierzu anderer
Einrichtungen/Organisationen bedienen oder Beauftragungen erteilen, die in schriftli-
cher Form abgefasst und der anerkennenden Behdrde vorgelegt werden.

Zur Einschatzung der Vererbung eines Hengstes oder einer Stute konnen vom Verband
folgende Informationen fur eine Zuchtwertschatzung herangezogen werden:

a) Ergebnisse eigener Leistungsprifungen,

b) Ergebnisse von Leistungsprifungen der Nachkommen,

C) Ergebnisse der Bewertung von Fohlen, die anlésslich der Registrierung vor-
genommen wird,

d) Ergebnisse der Leistungsprifungen anderer Verwandter.

Der Verband kann die FN oder weitere Stellen mit der Zuchtwertschatzung (gem. § 34)
beauftragen. Die Regularien hierzu werden auf der Homepage des Verbandes veroffent-
licht.
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Es werden nur Ergebnisse von Leistungsprifungen anerkannt, die nach tierzuchtrechtli-
chen Vorschriften oder der Leistungsprifungsordnung (LPO) der Deutschen Reiterlichen
Vereinigung e.V. (FN) bzw. dem Reglement der Federation Equestre Internationale (FEI)
durchgefuhrt werden. Dariiber hinaus werden nur Ergebnisse von Leistungsprufungen be-
ricksichtigt, wenn diese vom Vorstand des Verbandes nach Beratung im Zuchtausschuss
anerkannt werden.

Hengstleistungsprifung, Fassung giltig bis zum 31.12.2015

Hengstleistungsprifungen sind Prifungen gemal tierzuchtrechtlichen VVorschriften. Sie
werden nach den besonderen Bestimmungen der FN-Zuchtverbandsordnung (ZVO § 15)
sowie nach den HLP-Richtlinien fur Leistungsprufungen von Hengsten der FN (ZVO,
Teil F — HLP-Richtlinien) durchgefihrt. Sie kdnnen als Stationspriifung, als Turnier-
sportprifung oder als Kombination aus Veranlagungsprifung und Stationsprifung oder
als Kombination aus Veranlagungsprifung und Turniersportprifung durchgefuhrt wer-
den.

Die Hengstleistungsprufungen und die Erhebung der Turniersportergebnisse zum Nach-
weis der Eigenleistung erfolgen im Auftrage des Verbandes durch die Deutsche Reiterli-
che Vereinigung e.V. (FN), die dem Verband vertraglich verpflichtet ist, das von den
deutschen Zuchtverbanden in der ZVO festgelegte Verfahren anzuwenden, wie es in den
darin enthaltenen HLP-Richtlinien in 8 200 f im Einzelnen bestimmt wird.

Diese Richtlinien sind in ihrer jeweils giltigen Fassung im Internet (www.pferd-
aktuell.de, www.holsteiner-verband.de) veroffentlicht.

Bestandteil dieser Richtlinien ist auch das Erfordernis, dass alle MalRnahmen der Pri-
fungsanstalten von anwesenden Beauftragten der FN kontrolliert werden.

30-tdgige Veranlagungsprifung

Die Veranlagungspriifung auf Station wird als ununterbrochener Durchgang tiber einen
Zeitraum von 30 Tagen durchgefihrt. Sie besteht aus einer Trainingsphase (Vorprifung)
und einer Abschlusspriifung und wird geméaR der HLP-Richtlinien flr Leistungsprifun-
gen von Hengsten der ZVVO sowie in Anlehnung an die BMELV-Leitlinien fur die Veran-
lagungsprufung von Hengsten der Deutschen Reitpferdezuchten durchgefuhrt (Teil F der
ZVO - HLP-Richtlinien und Leitlinien).

Fur die Veranlagungsprifung gelten verbindlich die Besonderen Bestimmungen fur Sta-
tionsprufungen sowie die Besonderen Bestimmungen fiir die 30-tagige Veranlagungspri-
fung von Hengsten der Deutschen Reitpferdezuchten der HLP-Richtlinie fur Leistungs-
priifungen von Hengsten der ZVO (Teil F der ZVO - HLP-Richtlinien). Die Priifung gilt
als bestanden, wenn ein Veranlagungs-Zuchtwert (VA-ZW) in den Bereichen Springen
oder Dressur von mindestens 80 und eine gewichtete Endnote von mindestens 7,0 oder
eine dressurbetonte bzw. springbetonte Endnote von 8,0 und besser erreicht wurden.

70-tagige Leistungsprifung

Die Stationspriifung wird als ununterbrochener Durchgang Uber einen Zeitraum von
mindestens 70 Tagen durchgefihrt. Sie besteht aus einer Trainingsphase (Vorprufung)
und einer Abschlusspriifung und wird geméaR der HLP-Richtlinien flr Leistungsprifun-
gen von Hengsten der ZVVO durchgefihrt (Teil F der ZVO - HLP-Richtlinien).


http://www.pferd-aktuell.de/
http://www.pferd-aktuell.de/
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Fur die Stationsprifung gelten verbindlich die Besonderen Bestimmungen fur Stations-
priifungen sowie die Besonderen Bestimmungen fir die 70-tdgige Leistungsprifung von
Hengsten der Deutschen Reitpferdezuchten der HLP-Richtlinie fiir Leistungspriifungen
von Hengsten der ZVO (Teil F der ZVO - HLP-Richtlinien). Die Priifung gilt als bestan-
den, wenn ein HLP-ZW in den Bereichen Springen oder Dressur von mindestens 80 und
eine gewichtete Endnote von mindestens 7,0 oder eine dressurbetonte bzw. springbetonte
Endnote von 8,0 und besser erreicht wurden.

Turniersportprifung gemal § 7 TierZG

Alternativ zur Eigenleistungsprifung auf Station gilt die Leistungsprifung auch dann als
abgelegt, wenn die Hengste Erfolge in Turniersportpriifungen nachweisen konnen. Die
Turniersportprifung wird in den Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit durchge-
fuhrt.

Die Prufung gilt als bestanden, wenn:

die 5malige Platzierung an 1. bis 3. Stelle Springen der KL S* oder

die 3malige Platzierung mindestens in Springen der KL S** oder

die 5malige Platzierung an 1. bis 3. Stelle in Dressur der KL S oder

die 3malige Platzierung mindestens in Dressur/KL S — Intermediaire Il oder

die 3malige Platzierung an 1. bis 3. Stelle in der Vielseitigkeit CCI */CIC **
(bzw. vergleichbare nationale Priifungen wie GVL/VM oder

die 3malige Platzierung mindestens in der Vielseitigkeit CCI **/CIC ***

(bzw. vergleichbare nationale Priifungen wie GVM/VS)

zusétzlich zur Veranlagungsprufung (Ziff. 4.2.1)

der Nachweis der Qualifikation fur das Bundeschampionat des 5jahrigen Deut-
schen Dressurpferdes, Deutschen Springpferdes der Deutschen Gelandepferdes flr
5jahrige Hengste oder

der Nachweis der Qualifikation fur das Bundeschampionat des 6jahrigen Deut-
schen Dressurpferdes, Deutschen Springpferdes oder Deutschen Gelédndepferdes
fiir 6jahrige Hengste erbracht ist.

Fur 5jahrige Hengste, die den Leistungsnachweis tiber die Kombination aus Veranla-
gungsprufung und Turniersportprifung erbringen gilt:

Der Einsatz im Zuchtprogramm wird nur erlaubt, wenn der Nachweis von einem
Ergebnis von 7,5 und besser in Dressurpferde-, Springpferde- oder Gelandepfer-
deprifungen der KIl. A oder Eignungspriifungen als 4jahriger Hengst nachgewiesen
werden kann. Hiervon ausgenommen sind Hengste, die nachweislich als 4jahrige
fur das Bundeschampionat des Deutschen Reitpferdes qualifiziert waren.

Fur die Veranlagungsprifung (4.2.1) und die Stationspriifung (4.2.2) gelten hin-
sichtlich der Zulassungsvoraussetzungen, des Prufungsablaufes und der Beurtei-
lungssysteme sowie fiir die Turniersportprifung (4.2.3) die Regelungen der Zucht-
verbandsordnung (ZVO) der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in der je-
weils gultigen Fassung.

35



4.2.4

4.2a

4.2a.1

4.2a.2

36

HLP-Widerspruchskommission

Fur einen Widerspruch gegen jede Entscheidung im Rahmen der HLP-Richtlinien steht
den Betroffenen das Recht des Widerspruchs zu. Hierflr ist die HLP-Widerspruchs-
kommission der FN zustandig. Die Verfahrensordnung der HLP-Widerspruchskom-
mission ist Bestandteil der HLP-Richtlinie (ZVO 8§ 15).

Hengstleistungsprifung , Fassung gultig ab dem 01.01.2016

Hengstleistungsprifungen sind Prifungen gemal tierzuchtrechtlichen VVorschriften. Sie
werden nach den besonderen Bestimmungen der FN-Zuchtverbandsordnung (ZVO § 15)
sowie nach den HLP-Richtlinien fur Leistungsprufungen von Hengsten der FN (ZVO,
Teil F — HLP-Richtlinien) durchgeflhrt. Sie kdnnen als Stationsprufung, als Turnier-
sportprifung oder als Kombination aus Veranlagungspriifung und Stationsprifung oder
als Kombination aus Veranlagungsprifung und Sportprifung durchgefiihrt werden.

Die Hengstleistungsprufungen und die Erhebung der Turniersportergebnisse zum Nach-
weis der Eigenleistung erfolgen im Auftrage des Verbandes durch die Deutsche Reiterli-
che Vereinigung e.V. (FN), die dem Verband vertraglich verpflichtet ist, das von den
deutschen Zuchtverbénden in der ZVO festgelegte Verfahren anzuwenden, wie es in den
darin enthaltenen HLP-Richtlinien in 8 200 f im Einzelnen bestimmt wird.

Diese Richtlinien sind in ihrer jeweils gultigen Fassung im Internet (www.pferd-
aktuell.de, www.holsteiner-verband.de) vertffentlicht.

Bestandteil dieser Richtlinien ist auch das Erfordernis, dass alle MalRnahmen der Pri-
fungsanstalten von anwesenden Beauftragten der FN kontrolliert werden. Weiterhin er-
folgt die Kontrolle durch Anwesenheit von Zuchtverbandsvertretern. Diese Anwesenheit
wird dokumentiert.

14-tagige Veranlagungsprifung

Die Veranlagungsprifung auf Station wird als ununterbrochener Durchgang tiber einen
Zeitraum von 14 Tagen durchgefihrt und geméal den HLP-Richtlinien flr Leistungspri-
fungen von Hengsten der ZVVO sowie in Anlehnung an die BMEL-Leitlinien fir die Ver-
anlagungsprifung von Hengsten der Deutschen Reitpferdezuchten durchgefihrt (Teil F
der ZVO - HLP-Richtlinien und Leitlinien).

Fur die Veranlagungsprifung gelten verbindlich die Besonderen Bestimmungen fur Sta-

tionsprufungen sowie die Besonderen Bestimmungen fiir die 14-tadgige Veranlagungspri-
fung von Hengsten der Deutschen Reitpferdezuchten der HLP-Richtlinien flr Leistungs-
priifungen von Hengsten der ZVO (Teil F der ZVO - HLP-Richtlinien). Die Priifung gilt

als bestanden, wenn eine gewichtete Endnote von mindestens 7,5 oder eine dressurbeton-
te bzw. springbetonte Endnote von mindestens 8,0 erreicht wird.

50-tagige Leistungsprifung (Stationsprifung)

Die Stationsprifung wird als ununterbrochener Durchgang uber einen Zeitraum von min-
destens 50 Tagen durchgeftiihrt und gemal den HLP-Richtlinien fur Leistungsprifungen
von Hengsten der ZVVO durchgeftiihrt (Teil F der ZVO - HLP-Richtlinien).

Fur die Stationsprufung gelten verbindlich die Besonderen Bestimmungen fiir Stations-
prafungen sowie die Besonderen Bestimmungen fir die 50-tdgige Leistungsprifung von
Hengsten der Deutschen Reitpferdezuchten der HLP-Richtlinien fiir Leistungspriifungen
von Hengsten der ZVO (Teil F der ZVO - HLP-Richtlinien).


http://www.pferd-aktuell.de/
http://www.pferd-aktuell.de/
file://///fn-data/Groups/Zucht/ZVO/2014-6%20ZVO%20Beschluss%20Mai%202014%20-%20mit%20Änderungen/Dateien/E%20Gesetzliche%20Grundlagen/Leitlinien%20für%20Veranlagungspruefungen.pdf
file://///fn-data/Groups/Zucht/ZVO/2014-6%20ZVO%20Beschluss%20Mai%202014%20-%20mit%20Änderungen/Dateien/E%20Gesetzliche%20Grundlagen/Leitlinien%20für%20Veranlagungspruefungen.pdf
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Sie wird mit den Schwerpunkten Springen oder Dressur durchgefihrt und gilt als bestan-
den, wenn eine disziplinspezifische, gewichtete Endnote von mindestens 7,8 erreicht
wird.

Sportprifungen fir gekorte Hengste

Die Sportprufungen fur gekorte Hengste schlieRen sich der 14-tdgigen Veranlagungspru-
fung nach ZVO § 200 f(1) an und haben eine Dauer von drei Tagen. Der Hengsthalter
muss seinen Hengst, sowohl vier- als auch flinfjahrig, je einmal an einer von der Deut-
schen Reiterlichen Vereinigung e.V. (FN) ausgeschriebenen und durchgeftihrten Sport-
priifung speziell fur Hengste an verschiedenen Standorten teilnehmen lassen. Die Sport-
prufungen werden flr dressurbetonte, springbetonte und vielseitig veranlagte Hengste
angeboten und mit entsprechenden Schwerpunkten durchgefihrt. Die Eignung fur die je-
weilige Disziplin (Dressur, Springen und Vielseitigkeit) leitet sich aus der Abstammung
und/oder dem Veranlagungsschwerpunkt der Hengste ab. Die Hengste werden sowohl
von ihren eigenen Reitern als auch von einem Fremdreiter in unterschiedlichen Priifungs-
teilen vorgestellt und bewertet (Teil F der ZVO - HLP-Richtlinien). Die Prifung gilt als
bestanden, wenn eine disziplinspezifische, gewichtete Endnote von 7,5 erreicht wurde.

Turniersportprufung

Alternativ zur Stationsprifung gilt die Leistungsprifung auch dann als abgelegt, wenn
die Hengste Erfolge in Eigenleistungsprifungen im Turniersport nachweisen kénnen. Die
Turniersportprufung wird in den Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit durch-
gefihrt.

Die Prifung gilt als bestanden, wenn:

o die 5malige Platzierung an 1. bis 3. Stelle in Springen der KI. S* oder die
3malige Platzierung mindestens in Springen Kl. S** oder

. die 5malige Platzierung an 1. bis 3. Stelle in Dressur der KI. S oder die 3malige
Platzierung mindestens in Dressur KI. S - Intermediaire 11 oder

J die 3malige Platzierung an 1. bis 3. Stelle in der Vielseitigkeit CCI*/CIC** (bzw.
vergleichbare nationale Priifungen wie GVL/VM) oder

die 3malige Platzierung mindestens in der Vielseitigkeit CCI**/CIC***

(bzw. vergleichbare nationale Priifungen wie GVM/VS) oder

. eine Platzierung im Finale beim Bundeschampionat des Deutschen Dressur-
pferdes, Deutschen Springpferdes oder Deutschen Vielseitigkeitspferdes oder

o eine Platzierung im Finale bei der Weltmeisterschaft der Jungen Dressur- oder
Springpferde oder eine Finalplatzierung im ersten Drittel der Weltmeisterschaft
der Jungen Vielseitigkeitspferde nachgewiesen wird oder

o in Kombination mit einer 14-tdgigen Veranlagungsprifung (gemaf

ZVO 8§ 200f (1))(ab Prufungsjahrgang 2016) bzw. einer 30-tdgigen Veranla-

gungsprufung (bis einschlieBlich Prufungsjahrgang 2015)

- der Nachweis der Qualifikation fir das Bundeschampionat des flinfjahrigen
Deutschen Dressurpferdes, Deutschen Springpferdes oder Deutschen Vielsei-
tigkeitspferdes oder

- der Nachweis der Qualifikation fur das Bundeschampionat des sechsjahrigen
Deutschen Dressurpferdes, Deutschen Springpferdes oder Deutschen Vielsei-
tigkeitspferdes oder

- der Nachweis der Finalteilnahme bei der Weltmeisterschaft der Jungen Dres
sur- oder Springpferde oder eine Finalplatzierung bei der Weltmeisterschaft
der Jungen Vielseitigkeitspferde erbracht worden ist.
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4.3.2

HLP-Widerspruchskommission

Fur einen Widerspruch gegen jede Entscheidung im Rahmen der HLP-Richtlinien steht
den Betroffenen das Recht des Widerspruchs zu. Hierfur ist die HLP-
Widerspruchskommission der FN zustandig. Die Verfahrensordnung der HLP-
Widerspruchskommission ist Bestandteil der HLP-Richtlinie (ZVO § 15).

Stutenleistungspriifungen

Die Leistungsbeurteilung von Stuten erfolgt durch Leistungspriifungen (Stations- und Feld-
prifungen) gemal der Zuchtverbandsordnung (ZVO 8 200 g) der Deutschen Reiterlichen
Vereinigung e.V. (FN) und der Richtlinie des Verbandes zur Durchfihrung der Stutenleis-
tungspriifungen, welche in ihrer jeweils gultigen Fassung auf der Homepage des Verbandes
veroffentlicht ist. Bestandteil dieser Richtlinie ist auch das Erfordernis, dass alle Mainahmen
der Prifungsanstalten (Station und Feld) durch den Verband kontrolliert werden.

Stationsprufung

Die Leistungsprifung auf Station wird als ununterbrochener Durchgang ber einen Zeit-
raum von mindestens 14 Tagen in Verantwortung des Verbandes durchgefuhrt. Sie be-
steht aus einer Trainingsphase (Vorprifung) und einer Abschlussprifung (Leistungstest).

Feldprifung

Die Leistungsprufung im Feld findet als eintagige Prufung statt. Die technische Durch-
fihrung der Leistungsprufung im Feld erfolgt im Auftrage des Verbandes durch die Lan-
deskommission fir Pferdeleistungsprifungen in Schleswig-Holstein, die dem Verband
vertraglich verpflichtet ist.

§ 27

FOHLENPRAMIERUNG

Die Begutachtung der Saugfohlen erfolgt durch die Fohlenprdamierungskommission. Alle Fohlen
sollen mit der Mutter vorgestellt werden und erhalten gemafR der Notenskala (8§ 26 Ziff. 2.) zwei
Arbeitsnoten (Typ/Exterieur und Bewegung). Das ermdglicht eine frihzeitige Nachkommenbeurtei-
lung der zur Zucht eingesetzten Hengste anhand des Typs, des Exterieurs, der Bewegung und der
Abstammung. Herausragende Fohlen werden pramiert; dieses wird auf dem Abstammungsnachweis
ohne Angabe von Einzelnoten vermerkt. Fir eine Pramie muss das Fohlen in beiden Arbeitsnoten
mindestens die Note 7 gemal} der Notenskala (8§ 26 Ziff. 2.) erhalten.
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8§28
AUSZEICHNUNG VON STUTEN
Bezirkspramie (BP)

Diese Auszeichnung erhalten Stuten, die bei den Kdrbezirkseintragungsveranstaltungen
eine gute Qualitat verkorpern, in dem sie folgende Anforderungen erfiillen:

Beide Eltern sind in den Zuchtbichern des Verbandes eingetragene Pferde (Vater:
H I, Holstein Global, Mutter: ZB | (H, S), Holstein Global.

Die Gesamtnotensumme muss 47 Punkte betragen, wobei die Typnote mind. mit 7
gemal der Notenskala (8 26 Ziff. 2.) beurteilt sein muss und in keinem Teilmerkmal
darf die Note 3 gemaR der Notenskala (§ 26 Ziff. 2.) oder weniger vergeben worden
sein. Das Stockmall muss mind. 160 cm betragen.
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Der Pramienvermerk wird im Abstammungsnachweis der Stute angebracht und in
der Abkirzung (BP) hinter dem Stutennamen gefhrt.

Verbandsprémie (VP)

Diese Auszeichnung erhalten 3-jahrige Stuten, die anlasslich der Korbezirks-, Eintra-
gungsveranstaltung eine herausragende Qualitéat verkorpern, in dem sie die folgenden
Anforderungen erfullen:

in den Abstammungsvoraussetzungen den Status einer Hengstmutter (8 31 Ziff. 1.2 -
Hengstmdtter ab Geburtsjahr 1995)

die Gesamtnotensumme muss 52 Punkte betragen, wobei der Typ der Stute mind.
mit der Note 8 gemal} der Notenskala (8 26 Ziff. 2.) beurteilt sein muss.

In keinem Teilmerkmal darf die Note 4 oder weniger gemaR der Notenskala (8 26
Ziff. 2.) vergeben worden sein. Das StockmaR muss mind. 160 cm betragen.

an der einmal jahrlich stattfindenden Verbandsstutenschau teilnehmen.

Der Pramienvermerk wird im Abstammungsnachweis angebracht und in der Abkiir-
zung (VP) hinter dem Stutennamen gefiihrt.

Staatsprdmie (SP)

Die Verbandspramienstuten, die tber ein positives Ergebnis in der Zuchtstutenprifung
(mind. eine Durchschnittsnote von 7,0) verfligen, sind nach den Bestimmungen des Mi-
nisteriums fur Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und landliche Rdume des Landes
Schleswig-Holstein auch berechtigt, den Titel ,,Staatsprdmienstute® zu tragen. Dieser
Pramienvermerk wird im Abstammungsnachweis angebracht und in Abkirzung (SP) hin-
ter dem Stutennamen gefuhrt.

Fur Prdmierungen auf Landes- und Bundesschauen konnen auf Antrag Vermerke im Ab-
stammungsnachweis vergeben werden.

§29

HENGSTKORUNG
Allgemeines
Die Korung ist eine Leistungsprifung auf deren Grundlage die Kérkommission des Verban-
des Uber den Zuchteinsatz eines Hengstes im Rahmen des Zuchtprogramms als Vorausset-
zung fur die Eintragung in das Hengstbuch I entscheidet. In die Entscheidung gehen die Wer-
tungen in den Bereichen Exterieur, Bewegung und Springen (gem. § 26 Ziff. 2.1.1) ein.

Antrag und Zulassungsvoraussetzungen

Die Kdérung eines Hengstes ist bei der Geschaftsstelle des Verbandes, Abteilung Zucht,
Kiel innerhalb der veroffentlichten Frist zu beantragen.
Mit der Anmeldung muss auch die Kdérgebihr entrichtet werden.

Damit ein Hengst zur Korung zugelassen werden kann, missen folgende Bedingungen
erfullt sein:

der Hengst muss mindestens 2 Jahre alt sein
bei der Durchfiihrung von Vorauswahlterminen muss der Hengst mit positivem Er-
gebnis vorgestellt worden sein
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der Hengst muss die Voraussetzungen gemaR der Abstammung fiir die Eintragung in
das Hengstbuch | gem. § 31 Ziff. 1.2 erflillen; fur fremdbliitige Hengste gelten die
Voraussetzungen des § 25

der Abstammungsnachweis muss vorliegen

das Stockmal? muss als Junghengst mindestens 162 cm, bei Hengsten im Alter ab 36
Monaten 164 cm, betragen

Vollbluthengste erflllen die GroRRenanforderung bei einem Stockmal? von mindes-
tens 162 cm.

Voraussetzung flr die Zulassung zur Kérung und fir die Kérung selbst ist, dass der Hengst:

keine gesundheitlichen Méngel aufweist, die die Zuchttauglichkeit und den Zucht-
wert beeintrachtigen,

keine genetischen Defekte mit Leidensrelevanz aufweist,

frei von den friiheren gesetzlichen Hauptmangeln ist,

keine Anomalien des Gebisses und der Hoden aufweist,

keine operativen Eingriffe zum Zwecke korperlicher Korrekturen erfahren hat,
nach der Beurteilung der Rontgenbilder seiner GliedmaRen, durch eine aus mind. 3
Fachtierdrzten bestehende Kommission, die durch den Vorstand nach Beratung im
Zuchtausschuss benannt wird, nicht von einer Zulassung auszuschlieRen ist (diese
Regelung gilt fir Hengste ab dem Geburtsjahr 1997),

kein Ubertrager von EVA (Equine Virusarteritis) ist,

frei von jeglicher Beeinflussung durch Dopingmittel ist, was im Einzelfall durch ei-
ne von der Kérkommission angeordnete Stichprobe ermittelt werden kann. Die tier-
arztlichen Untersuchungen sowie die Dopingkontrollen werden durch vom Vorstand
bestimmte Tierarzte durchgefuhrt.

Vor der Korung ist die Identitat der Hengste zu tberprifen. Hengste ohne ausreichende
Kennzeichnung sind von der Korveranstaltung ausgeschlossen. Die in § 53 Ziff. 3 gefor-
derten Unterlagen zur Identitatssicherung mussen vorgelegt werden.

Durchfiihrung der Kérung
Junghengste im Sinne dieser Vorschrift sind 2 1/2-jahrige Hengste.
Es finden jahrlich grundsatzlich mindestens zwei Kdrveranstaltungen des Verbandes statt.

Eine Kdrveranstaltung mit anschliefender Auktion in Neuminster, zu der nur
Junghengste im Sinne dieser VVorschrift zugelassen werden. VVoraussetzung fir die
Zulassung des Junghengstes ist neben den in § 29 Ziff. 1. und 2. genannten
Anforderungen:

- der durch den Holsteiner Verband ausgestellte Pferdepass

- Auswahl durch die Vorselektion

Fur diese Vorselektion besteht eine Anmeldepflicht. Der Meldetermin wird verdffentlicht.
Die Mitglieder der Auswahlkommission setzen sich zusammen aus:

- dem Vorsitzenden der Kérkommission

- einem weiteren Mitglied der Kérkommission

- dem Mitglied der Hengsthaltervertretung in der Kérkommission
- dem Zuchtleiter
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3.2.2

3.2.3

3.24

4.1

4.2

Jedes Mitglied der Kommission ist durch ein anderes Mitglied der Kérkommission
ersetzbar.

Die bei der Vorselektion zum Einsatz kommenden Kommissionsmitglieder sollten auch
Mitglieder der bei der Hauptkorung tatig werdenden Kérkommission sein.

Die Beurteilung der Hengste erfolgt unter Anwendung der Kriterien gem. § 26 Ziff.
2.1.1. Die Kommission entscheidet tber die Vorstellung der Hengste in den Bereichen
Exterieur, Bewegung und Springen. Dabei muss zur Teilnahme an der Veranstaltung in
Neumdnster die Mindestdurchschnittsnote 7,3 betragen.

Der Hengstaufzichter erhalt unmittelbar nach Beendigung der Vorselektion Uber das
Ergebnis schriftlich Nachricht. Sollte er mit der Entscheidung nicht einverstanden sein,
so besteht die Mdglichkeit einer erneuten Vorstellung des Hengstes vor anderen
Mitgliedern der Auswahlkommission. Diese Mitglieder werden vom Vorstand benannt
und setzen sich aus den weiteren Mitgliedern der Kérkommission und aus Mitgliedern der
Widerspruchskommission zusammen. Zu diesem Termin kénnen auch Hengste erneut
vorgestellt werden, die von der Auswahlkommission eine entsprechende Empfehlung
erhalten haben.

Eine Kdrveranstaltung in EImshorn, zu der alle Hengste zugelassen sind, die die
Bestimmungen nach Ziff. 2.2 erfullen. Es findet keine Vorselektion statt.

Der Vorstand kann im Falle eines besonderen Bedarfs weitere Kérungen veranstalten.

In besonderen Ausnahmeféllen kann auf Antrag des Hengsthalters an den Vorstand eine
Hofkorung durchgefiihrt werden:
o Der Hengst ist bei einem der WBFSH angeschlossenen Zuchtverband gem. § 23
Ziff. 2.2 bereits gekort und kann eine altersentsprechende Hengstleistungsprifung
vorweisen

Hierfur wird eine Kommission bestehend aus mindestens zwei Mitgliedern der
Kdrkommission (gem. § 14 Ziff. 1.4) berufen. Die Kosten des Verfahrens tragt der
Hengsthalter.

Die Korentscheidung

Die Korentscheidung lautet:
- Gekort

- Nicht gekort

- Vorlaufig nicht gekort

Die Korentscheidung lautet "gekort™, sofern der Hengst bei der Bewertung der Merkmale
(a-h):

I. Exterieur

a) Typ (Rasse und Geschlechtstyp)

b) Oberlinie (Kopf, Hals, Widerrist, Riicken, Kruppe, Schweif)

c) Vorderhand (Korrektheit der VVordergliedmalien)

d) Hinterhand (Korrektheit der Hintergliedmafen)
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Il. Bewegungsablauf

e) Schritt (Korrektheit, Takt und Raumgriff)
f) Trab ( Korrektheit, Schub und Schwung)
g) Galopp (Korrektheit und Raumgriff)

I11. Springen/Dressur

h) Freispringen od. Springen unter dem Reiter (Manier und Vermdgen), bei der Spring-
beurteilung der 21/2-jahrigen Junghengste ist das Springergebnis bei der Vorstellung an-
l&sslich der Gesundheitsuntersuchung zur Kérentscheidung mit heranzuziehen, bei alteren
Hengsten alternativ Dressur (Bewegung und Rittigkeit) geméaR 8§ 26 Ziff. 2.1.1. mindestens
die Gesamtnote von 7,5 erhélt. Die Gesamtnote ist der Durchschnitt aus den drei Bereichs-
noten (I. Exterieur, Il. Bewegungsablauf und Il1. Springen/Dressur). Die Bereichsnoten sind
Durchschnittsnoten der dem Bereich zugeordneten Einzelmerkmale (a-h). Dabei muss im
Bereich I. Exterieur, der Typ (a) mindestens mit der Note 7,0 gemé&l3 der Notenskala (8 26
Ziff. 2.) beurteilt worden sein.

Bei Althengsten (ab 15-jahrig) muss die Gesamtnote aus den Bereichen I., I1. + I11.
mindestens 7,0 betragen. Dabei muss im Bereich I. Exterieur, der Typ (a) mit mindestens der
Note 6,5 gemal der Notenskala (§ 26 Ziff. 2.) beurteilt worden sein.

Althengste, die in der Gesamtnote zwischen 7,0 und 7,5 beurteilt wurden, werden im
Zuchteinsatz auf maximal 20 Stuten pro Jahr begrenzt. Diese Begrenzung erfolgt auf 3 Jahre.
Danach kann der Hengsthalter einen schriftlichen Antrag an den Zuchtausschuss zur
Erhéhung der jahrlich begrenzten Stutenzahl richten. Der Zuchtausschuss entscheidet anhand
der Qualitat der Nachzucht und Giber den Antrag.

Die Korentscheidung lautet "vorlaufig nicht gekort”, wenn der Hengst die Anforderungen
nicht erftllt, jedoch zu erwarten ist, dass er sie kinftig erfallen kann. Mit der Korent-
scheidung ist die Frist festzusetzen, bis zu deren Ablauf der Hengst wieder zur Kérung
vorgestellt werden kann. Der Hengst muss die gesamte Korung neu durchlaufen.

Die Kérung des Hengstes erfolgt unter der Bedingung, dass der Hengst die leistungsmaRigen
Voraussetzungen gemal? § 26 Ziff. 4.2 der Satzung fir eine Eintragung in das Hengstbuch 1
des Verbandes gem. 8 31 Ziff. 1 erfullt bzw. erfullen wird.

Die Korentscheidung ist dem Besitzer des Hengstes schriftlich mitzuteilen. Bei der
Kdorentscheidung "nicht gekort” und "vorlaufig nicht gekort” kann der Besitzer des Hengstes
zum Zeitpunkt der Kérentscheidung das Kérprotokoll schriftlich beim Verband anfordern.
Die Entscheidung "gekdrt" ist in den Abstammungsnachweis einzutragen.

Die Korung

- ist zurickzunehmen, wenn sich herausgestellt hat, dass eine zundchst angenommene
Voraussetzung fir ihre Erteilung nicht vorgelegen hat.
ist zu widerrufen, wenn eine der VVoraussetzungen nachtréglich weggefallen ist.
kann widerrufen werden, wenn mit ihr eine Auflage verbunden ist und der Besitzer
diese nicht oder nicht fristgerecht erfillt hat.

Wer zum Zeitpunkt der Koérung Eigentiimer des vorgestellten Hengstes ist, kann gegen die
Entscheidung "nicht gekort™ oder "vorlaufig nicht gekort” Widerspruch einlegen.

Die Widerspruchsfrist betrégt 14 Tage ab Zugang der schriftlichen Bekanntgabe der
Entscheidung. Der Widerspruch ist schriftlich mit einer Begriindung an die Geschafts-stelle,
Abteilung Zucht, Kiel, zu richten. Uber den Widerspruch entscheidet die
Widerspruchskommission (§ 14 Ziff. 2).
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§30

ZUCHTBUCHGLIEDERUNG

1. Das Zuchtbuch flir Hengste ist gegliedert in die Abteilungen
Hauptabteilung
- Hengstbuch Holstein I, la (HB 1)
- Hengstbuch Holstein 11 (HB 11)
- Hengstbuch Holstein Global (HB HG)
- Fohlenbuch
Besondere Abteilung
- Vorbuch
2. Das Zuchtbuch flr Stuten ist gegliedert in die Abteilungen:

A. flir Stuten, die bis 1994 geboren wurden:

Hauptabteilung
- Hauptstutbuch Holstein (H)
- Stutbuch (S)
- Vorbuch I (V 1)
- Zuchtbuch Holstein Global (ZB HG)

Besondere Abteilung
- Vorbuch Il (V 2)

B. fiir Stuten, die ab 1995 geboren wurden:

Hauptabteilung

- Zuchtbuch Holstein | fiir Stuten (ZB1)

- Zuchtbuch Holstein Il fiir Stuten (ZB 1)

- Zuchtbuch Holstein Global fir Stuten (ZB HG)
- Fohlenbuch

Besondere Abteilung
- Vorbuch (VB)

3. Die vor dem 18.09.1990 in das Hengstbuch des Verbandes eingetragenen Hengste gelten
in Bezug auf die Bestimmungen dieser Satzung als im Hengstbuch I eingetragen.

4. In die verschiedenen Abteilungen des Zuchtbuches werden nur Pferde eingetragen, die
den jeweiligen Anforderungen entsprechen und gemaR den Regeln des Zuchtbuches
identifiziert worden sind. Die Eintragung in eine Abteilung des Zuchtbuches wird auf
dem Abstammungsnachweis oder der Eintragungsbestatigung vermerkt.
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§31
EINTRAGUNG VON HENGSTEN

Eintragung in das Hengstbuch |

Uber die vorlaufige Eintragung entscheidet die Kérkommission. Die endgiiltige
Eintragung erfolgt durch den Vorstand, nachdem die Leistungsvoraussetzungen gem. §
26 Ziff. 4 erfullt sind.

Die Eintragung in das Hengstbuch I des Verbandes kann friihestens im dritten Lebensjahr
erfolgen, wenn der betreffende Hengst vom Verband gekort wurde und die
Anforderungen an die Abstammung erfillt sind. Die endgltige Eintragung in das
Hengstbuch I des Verbandes erfolgt nur, wenn die Anforderungen nach § 26 Ziff. 4.2 -
Hengstleistungsprifung - erfillt sind. Bei 3jahrigen Hengsten erfolgt die Eintragung
vorbehaltlich der Anforderungen des 8 26 Ziff. 4.2 - Hengstleistungsprifung -.

Der Vater und der Muttervater miissen eingetragene Hengste der eigenen
Zuchtpopulation (Hengstbuch 1) sein. Die weiteren Vater in der mitterlichen
Abstammung (3. bis 5. Generation) mussen gekorte Hengste sein.

Hengstmditter, die bis 1994 geboren wurden:

mussen in das Hauptstutbuch, die Gromutter und die Urgrolimutter
mitterlicherseits missen mindestens in das Stutbuch des Verbandes eingetragen
sein. Die weiteren Ahnen in der matterlichen Abstammung (bis zur 5. Generation)
miussen ebenfalls eingetragene Stuten des Verbandes sein.

Hengstmditter, die ab 1995 geboren wurden:

missen in das Zuchtbuch | flr Stuten des Verbandes eingetragen sein, mit einer
Gesamtnotensumme von mind. 42 Punkten, wobei die Typnote mind. mit der Note 6
gemaR der Notenskala (8 26 Ziff. 2.) beurteilt sein muss und kein Teilmerkmal die
Note 4 oder weniger geméaR der Notenskala (8§ 26 Ziff. 2.) aufweisen darf. Das
Stockmal muss mind. 160 cm betragen.

Die GroR- und UrgroBmutter matterlicherseits muss mind. in das Stutbuch oder in
das Zuchtbuch | fur Stuten mit den oben genannten Anforderungen (an eine
Hengstmutter geb. ab 1995) eingetragen sein. Die weiteren Ahnen in der
mitterlichen Abstammung (bis zur 5. Generation) missen in das Zuchtbuch I des
Verbandes eingetragene Stuten sein.

Der Hengst muss bei einer Kérung des Holsteiner Verbandes gemal § 29 die
erforderliche Benotung erhalten haben. Sein StockmafR muss 3jahrig mindestens 164 cm
betragen. Vollbluthengste erflllen die GroRenanforderung bei einem Stockmal von
mindestens 162 cm.

In der Hengstleistungsprifung massen die Anforderungen gem. § 26 der Satzung bzw.
gem. FN (ZVO 8§ 200 f) erfillt sein. Es kann kein Hengst in den Zuchteinsatz gelangen,
der nicht mind. die Veranlagungsprifung nach § 26 Ziff. 4.2.1 erfullt hat.

Englische Vollbluthengste erfiillen die Leistungsanforderungen:

wenn sie in Flachrennen ein Generalausgleichsgewicht (GAG) von 70 kg oder in
Hindernisrennen von mindestens 75 kg

oder mindestens 65 kg in Flachrennen bzw. 70 kg in Hindernisrennen GAG bei
mindestens 20 Starts in drei Rennzeiten
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1.6

1.7

1.8

1.9

oder die unter Ziff. 1.4 genannten Leistungen erreicht haben.
Angloarabische Vollbluthengste erfillen die Leistungsanforderung:

- wenn sie die HLP im Vergleich mit Reitpferdehengsten abgelegt und mit dem
Prifergebnis 7,0 bestanden haben. In der Hengstleistungsprifung mussen die
Anforderungen gem. 8 26 der Satzung bzw. gem. FN (ZVO § 200 f) erfullt sein

Die Mutter sollte eine der Leistungsprufungen nach § 26 Ziff. 4.3 abgelegt haben.

Holsteiner Hengste mit auRergewdhnlichem zuchterischen Wert, denen auf der Grundlage
eines nach Empfehlung des Zuchtausschusses gefassten Vorstandsbeschlusses Einsatz im
Zuchtprogramm des Verbandes ermdglicht werden soll, missen nicht auf einer
Korveranstaltung des Verbandes vorgestellt werden. Eine vom Vorstand beauftragte
Kommission, bestehend aus zwei Mitgliedern der Kérkommission und dem Zuchtleiter,
benoten das Exterieur des entsprechenden Hengstes und beurteilen seine Nachzucht am
Herkunftsort.

Fremdbluthengste mit einem fir das Holsteiner Pferd aulRergewdhnlichen ziichterischen
Wert, die bei einem der WBFSH angeschlossenen Verband gem. 8§ 23 Ziff. 2.2 gekort
sind, denen in begrenztem Umfang auf der Grundlage eines nach Empfehlung des
Zuchtausschusses gefassten Vorstandsbeschlusses Einsatz im Zuchtprogramm des
Verbandes ermdglicht werden soll, mussen nicht auf einer Kér- und
Anerkennungsveranstaltung des Verbandes vorgestellt werden (Zuchtversuch).
Abstammungs- und Leistungsdaten kénnen von dem zusténdigen Zuchtverband
ubernommen werden.

Auf diesem Weg eingetragene Hengste konnen:

e weibliche Nachkommen liefern, die zur Stuteneintragung (8 35) zulassungsféhig sind,

e mannliche Nachkommen liefern, die zur Kérung des Verbandes (§ 29) zulassungs-
fahig sind.

Im Ubrigen miissen Hengste mit einer Fremdblutabstammung (nach § 23, Ziff. 2.1.2 und
2.2), denen der Zuchteinsatz im Zuchtprogramm des Verbandes ermdéglicht werden soll
(Zuchtversuch), die folgenden Bestimmungen erfillen.

Zum Zuchteinsatz sollen nur geeignete Hengste kommen, deren zlichterischer Wert als
weit Uberdurchschnittlich angesehen wird und deren Vererbung eine positive Beeinflus-
sung der Holsteiner Population erwarten lasst.

Folgende Grundsatze sind vor dem Zuchteinsatz zu beachten:

der Hengst muss eine HLP (mind. Veranlagungspriifung gem. § 26, Ziff. 4.2a.1)
nach deutschem Standard (ZVO) mit tberdurchschnittlichem Ergebnis abgelegt ha-
ben,

bei der Abstammung des Hengstes soll die franzdsische Blutfiihrung besondere Be-
achtung finden,

Der Hengsteigentiimer hat einen Zulassungsantrag mit den entsprechenden Unterla-
gen an den Vorstand zu richten.
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Aulerdem konnen Fremdbluthengste unter folgenden Voraussetzungen eingetragen wer-
den:
- Der Hengst ist bei einem der WBFSH angeschlossenen Zuchtverband
gem. 8 23 Ziff. 2.2 bereits gekort.
- Der springbetonte Hengst muss Sporterfolge (mindestens 3 Platzierungen an
1. —5. Stelle in 160 cm Springen) erzielt haben.
- Der dressurbetonte Hengst muss Sporterfolge (mind. 3 Platzierungen an 1.-5.
Stelle in S**** Grand Prix Prufungen oder an 1.-3. Stelle platziert im Finale der
WM der 5-, 6- od. 7-jahrigen Dressurpferde) erzielt haben oder es werden mind.
8 gekorte Sohne bei WBFSH angeschlossenen Verbanden gem. § 23 Ziff. 2.2
nachgewiesen.
- Vor der Bedeckung der Stute hat der Ziichter einen schriftlichen Antrag an den
Verband gestellt.
- Der Vorstand hat nach Beratung im Zuchtausschuss dem Antrag zugestimmt.

Die Nachkommen dieser Hengste werden denen der Zuchtversuchshengste
(831 ziff. 1.8) gleichgestellt.

Mit der erfolgten Auflésung der American Holsteiner Horse Association (AHHA) wer-
den die im dortigen Hengstbuch bis zum 31.12.2017 eingetragenen Hengste mit einer
abgeschlossenen HLP nach AHHA-Anforderungen in das Hengstbuch la des Verbandes
ubertragen, nachdem ihre Eigentimer Mitglieder des Verbandes geworden sind. Es
handelt sich hier um eine geschlossene Abteilung, die aufgeldst wird, nachdem der
Zuchteinsatz dieser Hengste beendet worden ist.

Die in dem Hengstbuch la eingetragenen Hengste kdnnen
e weibliche Nachkommen liefern, die zur Stuteneintragung (8 35) zulassungsfahig
sind,
e mannliche Nachkommen liefern, die zur Kérung des Verbandes (829) zulas-
sungsfahig sind.

Eintragung in das Hengstbuch 11

Eingetragen werden auf schriftlichen Antrag des Eigentiimers alle 3jahrigen und élteren
Hengste, die Uber eine festgestellte Holsteiner Abstammung verfugen und nach den
Regeln des Zuchtbuches identifiziert worden sind, d.h. der Vater und die Mutter des
Hengstes mussen in fur die Hauptabteilung des Zuchtbuches (8§ 30) eingetragen sein.

Die Eintragung nimmt der Zuchtleiter vor.

Dariiber hinaus kénnen Nachkommen von in der besonderen Abteilung (Vorbuch) ge-
fuhrten Zuchtpferden eingetragen werden,

. wenn die Vorbuch-Vorfahren tber zwei Generationen mit Zuchtpferden aus der
Hauptabteilung angepaart wurden und

. diese zur Uberpriifung der Identitét vorgestellt wurden und

. diese bei der Bewertung der duRBeren Erscheinung nach § 26 Ziff. 2.1.1

(I. Exterieur, Il. Bewegungsablauf) in jedem der sieben Teilkriterien gemal der
Notenskala (8 26 Ziff. 2.) mindestens mit der Note 5 und der Typ mindestens mit
der Note 6 bewertet worden sind. Die Durchschnittsnote muss mindestens 6,0
sein.
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3.1

6.1

6.2

Eintragung in das Hengstbuch Holstein Global

Weitere Hengste kdnnen unter folgenden Voraussetzungen in das Hengstbuch Holstein
Global eingetragen werden:

o Der Hengst gehort einer in § 23 Ziff. 2.2 aufgefihrten Reitpferderasse an.

o Der Hengst ist bei einem der WBFSH angeschlossenen Zuchtverband gem. § 23
Ziff. 2.2 bereits gekort und mindestens 3 Jahre alt.

. Das Ergebnis einer vergleichbaren Hengstleistungsprufung liegt vor.

o Angaben (ber zlichterische und / oder sportliche Erfolge liegen fiir den Hengst
vor.

° Der Vorstand hat dem Antrag zugestimmt.

Die Nachkommen dieser Hengste werden im Zuchtbuch Holstein Global registriert,
sofern sie aus in Holstein eingetragenen Stuten (H, S, V I, ZB I) stammen. Die
Nachkommen dieser Hengste werden denen der Zuchtversuchshengste (8§ 31 Ziff. 1.8)
gleichgestellt.

Eintragung in das Fohlenbuch

Im Jahr der Geburt werden alle Hengstfohlen in das Fohlenbuch eingetragen, deren El-
tern im Zuchtbuch eingetragen sind, davon mindestens ein Elternteil in der Hauptabtei-
lung.

Eintragung in die besondere Abteilung (Vorbuch) fiir Hengste

Eingetragen werden auf schriftlichen Antrag des Eigentiimers alle 3jahrigen und &lteren
Hengste, die im Typ des Holsteiner Warmblutpferdes stehen, jedoch nicht in das
Hengstbuch I und 11 eingetragen werden kénnen. Die Hengste miissen zur Uberpriifung
der Identitat vorgestellt werden und bei der Bewertung der &ulleren Erscheinung nach 8§
26 Ziff. 2.1.1 (. Exterieur, Il. Bewegungsablauf) mindestens eine Gesamtnote von 5,0
erreichen.

Die Eintragung nimmt der Zuchtleiter vor.
Fortschreibung

Die Eintragung ist jeweils auf ein Jahr befristet. Die Fortschreibung erfolgt nach den
folgenden Bestimmungen.

Eingetragene Hengste sollen zur Fortschreibung im Hengstbuch bis zum 31.12. des
Jahres der Geschéftsstelle, Abteilung Zucht, Kiel, schriftlich gemeldet werden. Die zur
Fortschreibung im Hengstbuch | gemeldeten Hengste werden unter Angabe ihrer Station
in der kommenden Decksaison in der offiziellen Verbandszeitschrift und auf der
Internetseite des Verbandes verdffentlicht. Nicht termingerecht gemeldete Hengste haben
keinen Anspruch auf Veroffentlichung. Falls ein Hengst fur das Jahr der Bedeckung nicht
fortgeschrieben ist, erhalten seine Nachkommen grundsatzlich keine
Abstammungsnachweise.

Hengste, die im Hengstbuch Il fortgeschrieben werden, erfahren keine Veroffentlichung.
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2.1

2.2

2.3

Nach der Meldung zur Fortschreibung erhélt der Hengsthalter auf Antrag die Deck-/
Geburtskarten des Verbandes, die vom Zichter zum Zwecke der Anmeldung der
Fohlengeburt zu verwenden sind.

§32
KUNSTLICHE BESAMUNG
Die Ubertragung von Frisch- oder Tiefgefriersperma ist:
- auf einer durch den Verband genehmigten Station
- Z(Ijselr-mfbesamung im Betrieb des Zuchters mdglich.
Die Stationshalter und Ziichter sind verpflichtet, eine Uberpriifung der Besamungsstation und
des Zuchtbetriebes durch den Verband zu dulden, um den ordnungsgeméaRen Ablauf und die

erforderlichen Aufzeichnungen zu kontrollieren.

Ein in der kunstlichen Besamung eingesetzter Hengst darf in der betreffenden Saison nicht
gleichzeitig im Natursprung decken.

Besamungsgenehmigung

Der Verband genehmigt den Einsatz eines Hengstes in der kiinstlichen Besamung nur, wenn
dieser in eines der Hengstbiicher des Verbandes eingetragen ist.

Der Hengsthalter hat zur Erteilung einer Besamungsgenehmigung durch den Verband einen
schriftlichen Antrag an die Geschaftsstelle, Abteilung Zucht, Kiel, zu richten.

Die Genehmigung wird nur erteilt, wenn der Hengsthalter sich in einem besonderen Vertrag
gegenliber dem Verband verpflichtet, alle dessen diesbeztigliche Beschliisse einzuhalten.

8§33

EMBRYOTRANSFER UND KLONEN

Embryotransfer

Fir Fohlen, die aus Embryotransfer stammen, werden nur dann Zuchtbescheinigungen ausgestellt,
wenn der Embryotransfer vorher vom Stuteneigentiimer schriftlich dem Verband gemeldet wurde
und die folgenden Daten gemal tierzuchtrechtlichen Bestimmungen erfasst wurden:

a) die Kennzeichnung der genetischen Eltern, des Empfangertieres und des Embryos,
b) den Zeitpunkt der Besamung,

c) die Zeitpunkte der Entnahme und der Ubertragung des Embryos.

d) Name, Anschrift, Zulassungsnummer der Embryoentnahmeeinheit.

Pferde, die aus einem Embryotransfer stammen, werden durch den Zusatz ET im Abstammungs-
nachweis sowie in den Katalogen des Verbandes gekennzeichnet.

Klonen
Das Klonen von Pferden ist beim Verband keine gew(inschte Zuchtmethode.

Geklonte Pferde werden beim Verband nicht registriert.
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§ 34
ZUCHTWERTSCHATZUNG

1. Zuchtwertschatzungen erfolgen nach allgemein anerkannten und wissenschaftlich gesi-
cherten Methoden. Dabei sind Leistungsunterschiede, die nicht genetisch bedingt sind,
soweit wie moglich auszuschalten.

Zusténdig fir die Durchfuhrung von Zuchtwertschatzungen ist der Verband oder die von
ihm jeweils beauftragten Stellen.

2. Verbands-Zuchtwertschatzung fur Stuten und Hengste
Zusténdig fir die Zuchtwertschatzung ist der Verband, in dessen Auftrag der Landeskon-
trollverband (LKV), Kiel, die Zuchtwertschatzung durchfihrt.
Die Zuchtwertschatzung basiert auf den Daten aus den Fohlenbeurteilungen und Stut-
buchaufnahmen sowie den in Schleswig-Holstein erfassten Daten der Zuchtstutenprifun-
gen. Turniersportergebnisse gehen nicht in die Schétzung ein.
Die Zuchtwerte fiir zuchtaktive Stuten werden jeweils zum Ende des Jahres geschétzt und
den Besitzern mit der Bestandsmeldung fiir das folgende Jahr zugesandt.
Fur Hengste, die folgende Mindestanzahl an bewerteten Nachkommen aufweisen, werden
Zuchtwerte veroffentlicht:
Fohlenbeurteilung: 15
Stutbuchaufnahme: 10
Zuchtstutenprifung: 5
Die Zuchtwerte flir Hengste werden jeweils zum Ende des Jahres geschétzt und auf der
Homepage des Verbandes veroffentlicht.

3. FN-Zuchtwertschatzung fir deutsche Reitpferde
Der Verband beauftragt die Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) mit der FN-
Zuchtwertschétzung. Diese wiederum wird im Auftrag der FN durch das Rechenzentrum
VIT (Vereinigte Informationssysteme Tierhaltung w.V.) in Verden durchgefihrt.
Jéhrlich wird die Zuchtwertschatzung fiir Dressur- und Springveranlagung von deutschen
Reitpferden durchgefiihrt. Die Datengrundlage des Zuchtwertschatzmodells sind die Leis-
tungsdaten und die Abstammungsdaten.

4. Beauftragte Stellen

Beauftragte Stelle Tatigkeit

Landeskontrollverband Kiel Zuchtbuch
Zuchtwertschétzung fur Holsteiner
Stuten und Hengste

Bereich Zucht der FN, Warendorf Zuchtwertschétzung fur dt. Reitpferde
Datenzentrale
Koordination

Bereich Zucht der FN, Warendorf Hengstleistungsprifung
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8§35
EINTRAGUNG VON STUTEN
Zustandig ist die Eintragungs- und Pramierungskommission (8§ 15).

Die Eintragung von Stuten in die Hauptabteilungen des Zuchtbuches erfolgt, wenn die
zum Zeitpunkt der Eintragung der Mutter gultigen satzungsmafiigen Anforderungen an
die Abstammung erfullt sind und die einzutragenden Stuten entsprechend den Regeln des
Zuchtbuches identifiziert worden sind.

Die Eintragung in die Hauptabteilung des Zuchtbuches kann nur erfolgen, wenn zum
Zeitpunkt der Bewertung ein gultiger Abstammungsnachweis bzw. eine Eintragungsbe-
statigung vorgelegt wird.

Eintragung von Stuten, die bis 1994 geboren wurden:
Hauptstutbuch (H)

In das Hauptstutbuch werden 3jahrige und &ltere Stuten eingetragen. Voraussetzung fir
diese Eintragung ist:

Die Mutter muss in das Hauptstutbuch oder Stutbuch des Holsteiner Verbandes einge-
tragen sein. Die GroBmutter mutterlicherseits muss in eine Abteilung des Zuchtbuches
(H, S oder Vorregister) beim Holsteiner Verband eingetragen sein. Der Vater sowie die
Véter der Mutter, der GroBmutter und der UrgroBmutter mutterlicherseits missen im
Hengstbuch I des Verbandes eingetragen sein (4 Generationen Abstammung).

Die dufRere Erscheinung muss gem. 8§ 26 Ziff. 2.2 in jedem der sieben Teilkriterien geman
der Notenskala (8 26 Ziff. 2.) mindestens mit der Note 5 und der Typ mindestens mit der
Note 6 bewertet worden sein. Die Notensumme muss mindestens 42 Punkte betragen.

Die Erfassung von Stockmal3, Brustumfang und Réhrbeinumfang, wobei das Mindest-
stockmaf 160 cm betragen muss.

Stutbuch (S)

In das Stutbuch werden 3-jahrige und altere Stuten eingetragen. VVoraussetzung flr diese
Eintragung ist:

Die Mutter muss im Hauptstutbuch, Stutbuch oder VVorbuch | des Holsteiner Verbandes
eingetragen sein. Der Vater sowie die Vater der Mutter, der Grol3mutter und der Ur-
groBmutter miitterlicherseits miussen im Hengstbuch | des VVerbandes eingetragen sein (4
Generationen Abstammung).

Die dulRere Erscheinung muss nach § 26 Ziff. 2.2 in jedem der sieben Teilkriterien geman
der Notenskala (8 26 Ziff. 2.) mindestens mit der Note 4 und der Typ mindestens mit der
Note 5 bewertet worden sein. Die Notensumme muss mindestens 35 Punkte betragen.
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Die Erfassung von Stockmaf, Brustumfang und Réhrbeinumfang, wobei das Mindest-
stockmal’ 158 cm betragen muss.

Vorbuch I (V 1)

In das Vorbuch I werden 3-jahrige und éltere Stuten eingetragen. VVoraussetzung fur diese
Eintragung ist:

Der Vater und die Mutter miissen in die Hauptabteilung des Verbandes eingetragen sein
und eine nach den Regeln des Zuchtbuches festgestellte Abstammung haben und entspre-
chend des Zuchtbuches identifiziert worden sein.

Die &ulere Erscheinung muss nach § 26 Ziff. 2.2 in jedem der sieben Teilkriterien geméan
der Notenskala (8 26 Ziff. 2.) mindestens mit der Note 4 und der Typ mindestens mit der
Note 5 bewertet worden sein.

Daruber hinaus konnen Nachkommen von im Vorbuch 1 registrierten Zuchtpferden ein-
getragen werden,
e wenn die Vorbuch I1-Vorfahren tiber zwei Generationen mit Zuchtpferden aus der
Hauptabteilung angepaart wurden und
e diese in der Bewertung der aufieren Erscheinung nach 8§ 26 Ziff. 2.2 in jedem der
sieben Teilkriterien gemal der Notenskala (8 26 Ziff. 2.) mindestens mit der Note
4 und der Typ mindestens mit der Note 5 bewertet worden sind.

Wobei StockmaR, Brustumfang und Rohrbeinumfang erfasst werden miissen und das
Mindeststockmal} 158 cm betragen muss.

Zuchtbuch Holstein Global

Stuten, die nicht die Abstammungsvoraussetzungen nach § 35 erfillen, kénnen in das
Zuchtbuch Holstein Global des Verbandes eingetragen werden. Voraussetzung fur die
Eintragung sind unter § 35 Ziff. 8.3 genannt.

Vorbuch 11 (V 2)

Es werden 3-jahrige und &ltere Stuten eingetragen, die im Typ des Holsteiner Warm-
blutpferdes stehen, jedoch nicht in eines der vorstehenden Blicher eingetragen werden
konnen. Die Stuten miissen zur Uberpriifung der Identitit vorgestellt werden und bei der
Bewertung der &uRReren Erscheinung nach 8 26 Ziff. 2.2 in jedem der sieben Teilkrite-
rien gemaR der Notenskala (8 26 Ziff. 2.) mindestens mit der Note 4 und der Typ min-
destens mit der Note 5 bewertet worden sein.

Die Eintragung nimmt der Zuchtleiter vor.

Eintragung von Stuten, die ab 1995 geboren wurden
Zuchtbuch I fur Stuten (ZB 1)

In das Zuchtbuch I fur Stuten werden alle 3jahrig und alteren Stuten eingetragen, die
1995 und spéter geboren wurden. VVoraussetzung fir die Eintragung ist:

Der Vater sowie die Véter der Mutter, GroBmutter und der Urgrol3mutter mtterlicher-

seits mussen in das Hengstbuch | des Verbandes eingetragen sein. Fir Hengstmdtter
gelten die Bestimmungen in § 31 Ziff. 1.2.
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Die daulRere Erscheinung muss gem. § 26 Ziff. 2.2 mit 7 Teilkriterien beurteilt werden.
Entsprechend ihrer Qualitat konnen die Stuten nach § 28 eine Auszeichnung (Bezirks-
pramie/Verbandspramie/Staatspramie) erhalten.

Die Erfassung des Stockmafles
Zuchtbuch 11 far Stuten (ZB I11)

In das Zuchtbuch 11 fir Stuten werden 3jahrige und altere Stuten eingetragen, die folgen-
de Voraussetzungen erfllen:

Der Vater und die Mutter der Stute missen in die Hauptabteilung des Zuchtbuches des Hol-
steiner Verbandes eingetragen sein und eine nach den Regeln des Zuchtbuches festgestellte
Abstammung haben und entsprechend des Zuchtbuches identifiziert worden sein.

Dariiber hinaus kdnnen Nachkommen von im Vorbuch registrierten Zuchtpferden eingetra-
gen werden,
e wenn die Vorbuch-Vorfahren tber zwei Generationen mit Zuchtpferden aus der
Hauptabteilung angepaart wurden und

e diese in der Bewertung der duReren Erscheinung nach § 26 Ziff. 2.2 in jedem der
sieben Teilkriterien gemaR der Notenskala (8 26 Ziff. 2.) mindestens mit der Note
5 und der Typ mindestens mit der Note 6 bewertet worden sind. Die Notensumme
muss mindestens 42 Punkte betragen. Das Stockmal wird erfasst.

Vorbuch fur Stuten (VB)

Es werden 3jahrige und altere Stuten eingetragen, die im Typ des Deutschen Reitpferdes ste-
hen, jedoch nicht in die Zuchtbucher 1 und 11 (ZB 1 und ZB 11) fiir Stuten des Verbandes (8
35 Ziff. 4.1 und 4.2) eingetragen werden kénnen. Die Stuten miissen zur Uberpriifung der
Identitédt vorgestellt werden und bei der Bewertung der &ueren Erscheinung nach § 26 Ziff.
2.2 in jedem der sieben Teilkriterien gemal’ der Notenskala (8 26 Ziff. 2.) mindestens mit der
Note 4 und der Typ mindestens mit der Note 5 bewertet worden sein. Die Notensumme muss
mindestens 35 Punkte betragen. Das StockmaR wird erfasst.

Die Eintragung nimmt der Zuchtleiter vor.

Stuten, die vor ihrer Eintragung in das Zuchtbuch des Verbandes eingegangen sind oder aus
anderen Grunden nicht mehr zur Eintragung zur Verfiigung stehen, kénnen nachtréglich in
das Ahnenregister des Verbandes eingetragen werden, wenn sie die Abstammungsvorausset-
zungen zur Eintragung in einer der Abteilungen des Zuchtbuches (H, S, V1 oder Zuchtbuch
Holstein Global bzw. ZB I, ZB II, VB oder Zuchtbuch Holstein Global) erfiillen. Uber die
Eintragung entscheidet der VVorstand nach Vorlage eines schriftlichen Antrages.

Nachtragliche Anderung der Eintragung
Sofern bei der Eintragung einer Stute von falschen VVoraussetzungen ausgegangen wurde,
wird eine Korrektur der Eintragung vorgenommen.

Nachpunktierung

Die Nachpunktierung von Stuten kann einmalig, grundsatzlich friihestens ein Jahr nach der
Eintragung in das Zuchtbuch erfolgen und zwar nach erneuter Vorstellung vor der Eintra-
gungs- und Prémierungskommission.



Stand 12/2020

8.1

8.1.1

Eintragung von Stuten anderer Rassen

Stuten, die nicht die Abstammungsvoraussetzungen nach § 35 erfillen (Fremdblut), aber
iber Reitsporterfolge bei einer Lebensgewinnsumme von mind. € 10.000,-- oder Uber eine
zlichterisch aulRerordentlich wertvolle Abstammung verfligen, kénnen in das Zuchtbuch Hol-
stein | oder Hauptstutbuch Holstein des Verbandes (8 35 Ziff. 3 und Ziff. 4) eingetragen
werden. Der Stuteneigentiimer hat einen schriftlichen Antrag mit den erforderlichen Un-
terlagen an den Verband zu richten.

Auf diesem Weg eingetragene Stuten kénnen:
o weibliche Nachkommen liefern, die zur Stuteneintragung (8 35) zulassungsféhig
sind, wenn diese von einem in das Hengstbuch | des Verbandes eingetragenen
Vater abstammen,
o méannliche Nachkommen liefern, die zur Kérung des Verbandes (8 29) und zur
Hengstbucheintragung des Verbandes (§ 31) zulassungsféhig sind, wenn diese von
einem in das Hengstbuch | des VVerbandes eingetragenen Vater abstammen.

Um Nachkommen zur Kérung des Verbandes (8§ 29) und zur Hengstbucheintragung des
Verbandes (8§ 31) liefern zu kdnnen, mussen die auf diesem Weg eingetragenen Stuten
folgende zuséatzliche Voraussetzungen erfllen:

mind. 42 Punkte bei der Stuteneintragung

Typbeurteilung mind. mit der Note 6

in keinem Teilmerkmal die Note 4 oder weniger

Stockmal’ mind. 160 cm.

Vollblutstuten kénnen in das Zuchtbuch | des Verbandes (§ 35 Ziff. 3 und Ziff. 4) ein-
getragen werden. Die duRere Erscheinung muss gem. § 26 Ziff. 2.2 mit 7 Teilkriterien
gemaR der Notenskala (8 26 Ziff. 2.) beurteilt und das Stockmal3 erfasst werden. Der
Stuteneigenttimer hat einen schriftlichen Antrag mit den erforderlichen Unterlagen an
den Verband zu richten.

Auf diesem Weg eingetragene Stuten kénnen:

e  weibliche Nachkommen liefern, die zur Stuteneintragung (8 35) zulassungsféhig
sind, wenn diese von einem in das Hengstbuch | des VVerbandes eingetragenen Va-
ter abstammen,

° mannliche Nachkommen liefern, die zur Kérung des Verbandes (8§ 29) und zur
Hengstbucheintragung des Verbandes (8 31) zulassungsféahig sind, wenn diese

von
einem in das Hengstbuch | des Verbandes eingetragenen Vater abstammen,

Die Anpaarung an einen Angloarabischen oder Englischen Vollbluthengst ist fir Voll-
blutstuten im Zuchtprogramm des Verbandes nicht zul&ssig.
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Stuten, die nicht die Abstammungsvoraussetzungen nach § 35 erfillen, kénnen in das
Zuchtbuch | fir Stuten eingetragen werden, wenn sie folgende Voraussetzungen erfil-
len:

- 100% Holsteiner Genetik, allerdings der Vater mit Holsteiner Abstammungsnach-
weis und/oder weitere mannliche Ahnen mit Holsteiner Abstammungsnachweis, die
in der aufsteigenden mdtterlichen Linie (bis zur 4. Generation) nicht in das Hengst-
buch | des Verbandes eingetragen sind, aber bei einem der WBFSH angeschlos-
senen Verband gem. § 23 Ziff. 2.2 gekort sind.

oder

- 50% Holsteiner Genetik, d.h. der Vater verfugt tber eine Holsteiner Genetik
(Holsteiner Abstammungsnachweis) und ist beim Verband gekort und im
Hengstbuch I eingetragen. Die weiteren mannlichen Ahnen (bis zur 4. Generation)
missen grundsatzlich bei einem der WBFSH angeschlossenen Verband gem. § 23
Ziff. 2.2 gekort sein.

oder

- 50 % Holsteiner Genetik, d. h. die Mutter ist eine in Holstein eingetragenen Stute
(H, S, V 1, ZB 1) und der Vater muss grundsatzlich bei einem der WBFSH ange-
schlossenen Verband gem. § 23 Ziff. 2.2 gekort sein.

Sollte eine Stute mit hohem Anteil an Holsteiner Genetik (mind. 50 %) eine ver-
gleichbare Abstammungsvoraussetzung erfillen, indem sie tber die Abstammung
ihrer Mutter 50 % Holsteiner Genetik einbringt, kann der Vorstand nach Empfeh-
lung durch den Zuchtausschuss eine Zulassungsentscheidung treffen.

Die duRere Erscheinung muss gem. § 26 Ziff. 2.2 mit 7 Teilkriterien gemaR der Notens-
kala (8 26 Ziff. 2.) beurteilt und das Stockmal erfasst werden.

Zur Forderung der Reinzucht diirfen nur Nachkommen dieser Stuten registriert werden,
die von einem in Holstein in das Hengstbuch | eingetragenen Hengst abstammen.

Die Nachkommen dieser Stuten werden denen der Zuchtversuchshengste (8§ 31 Ziff.
1.8) gleichgestelit.

Zuchtbuch Holstein Global

Stuten, die nicht die Abstammungsvoraussetzungen nach § 35 erftllen, kénnen in das
Zuchtbuch Holstein Global des Verbandes eingetragen werden. VVoraussetzung fur die
Eintragung ist:

Der Vater sowie die Viter der Mutter, Gromutter und der UrgroBmutter matterlicher-
seits miissen grundsatzlich in das Hengstbuch I einer Zuchtpopulation eingetragen sein,
deren Einbeziehung im Zuchtprogramm gem. § 23 Ziff. 2.2 geregelt ist.

Die duRere Erscheinung muss gem. § 26 Ziff. 2.2 mit 7 Teilkriterien beurteilt werden.

Die Erfassung des Stockmales.

Auf diesem Weg eingetragene Stuten kdnnen:

e weibliche Nachkommen liefern, die zur Stuteneintragung (8 35) zulassungsfahig
sind, wenn diese von einem in das Hengstbuch | des Verbandes eingetragenen Va-
ter abstammen,

e mannliche Nachkommen liefern, die zur Kérung des Verbandes (8 29) und zur
Hengstbucheintragung des Verbandes (§ 31) zulassungsfahig sind, wenn diese von
einem in das Hengstbuch | des Verbandes eingetragenen Vater abstammen.
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Um Nachkommen zur Kérung des Verbandes (8§ 29) und zur Hengstbucheintragung des
Verbandes (8 31) liefern zu kdnnen, mussen die auf diesem Weg eingetragenen Stuten
folgende zusétzliche Voraussetzungen erfillen:

mind. 42 Punkte bei der Stuteneintragung

Typbeurteilung mind. mit der Note 6

in keinem Teilmerkmal die Note 4 oder weniger

Stockmal’ mind. 160 cm.

Uberpriifung der miitterlichen Abstammung hinsichtlich eines vergleichbaren
Eintragungsstatus (gem. 8 31 Ziff. 1.2) durch den Zuchtausschuss

8.4 Eintragung in das Fohlenbuch
Im Jahr der Geburt werden alle Stutfohlen in das Fohlenbuch eingetragen, deren Eltern
im Zuchtbuch eingetragen sind, davon mindestens ein Elternteil in der Hauptabteilung.

9. Abmeldung von Stuten
Wenn eine Stute aus der Zucht genommen wird, muss der Eigenttiimer sie bis zum Jah-
resende mit der Bestandsmeldung fur das folgende Zuchtjahr abmelden. Ein Ausscheiden
infolge Tod oder Nott6tung ist dem Verband unverziglich anzuzeigen.

10. Wiederaufnahme von Stuten
Eine abgemeldete Stute kann nach schriftlicher Nachricht durch den Eigentiimer unter
Beibehaltung ihres friiheren Eintragungsstatus jederzeit wieder aufgenommen werden.
Die Wiedereintragung ist gebuhrenpflichtig.

11. Eigentumswechsel von Stuten
Nach schriftlichem Nachweis des neuen Eigentiimers einer Stute wird der Eigentums-
wechsel im Zuchtbuch des Verbandes unverziiglich eingetragen. Voraussetzung hierfir
ist:

- dass der neue Eigentiimer Mitglied des Verbandes ist bzw. wird
- dass die Stute in eine Abteilung des Zuchtbuches eingetragen ist.

§ 36
STUTENSTAMMREGISTER

Die bisher beim Verband geflihrten Stutenstamme (Stamm-Nr.) werden tber die Fohlen weiterge-
fihrt und in den Abstammungsnachweisen ausgedruckt. Neue Stamm-Nummern werden auf Antrag
durch den Verband vergeben, wenn die letzten vier Generationen in die Hauptabteilung des Zucht-
buches (nur Zuchtbuch I) des Verbandes eingetragen sind.

§37
ANDERUNG VON ZUCHTBUCHEINTRAGUNGEN
Die Umstufung eines Pferdes in eine andere Abteilung, gegebenenfalls die Streichung aus dem
Zuchtbuch wird vorgenommen, wenn der Verband nachtraglich davon Kenntnis erhélt, dass die
Voraussetzungen fir die Eintragung nicht vorgelegen haben oder spéter weggefallen sind.

Jede Veranderung wird als solche deutlich gemacht und dem Mitglied mitgeteilt. Alle urspriinglich
ausgestellten Abstammungsunterlagen werden eingezogen, aber nicht vernichtet.
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§38
PFLICHTEN DES ZUCHTERS

Der Zichter ist verantwortlich flr die Richtigkeit der Angaben auf dem Deckschein, der Abfohl-
meldung sowie auf weiteren Bescheinigungen, die er auszuftllen, einzureichen oder aufzubewahren
hat. Er hat alle Zuchtbuchunterlagen und Formblatter einschlie3lich der Abstammungsnachweise
nach deren Ubersendung vom Verband auf die Richtigkeit der Angaben zu priifen. Fehlerhafte An-
gaben sind unverziglich dem Verband mitzuteilen, der die notwendigen Berichtigungen mit einem
Berichtigungsvermerk durchfuhrt. Eine Korrektur durch den Zichter selbst ist nicht statthaft.

§39
PFLICHTEN DES HENGSTEIGENTUMERS/-HALTERS
Der Hengsteigentimer und/oder -halter ist fur eine ordnungsgemalie Durchfuhrung der Bedeckun-
gen/Besamungen und deren Registrierung gegeniiber dem Verband verantwortlich. Er hat insbeson-
dere folgende Pflichten zu erftllen:

1. Fuhrung eines Deck-/Besamungsregisters.

2. Aushéndigung einer Deck-/Besamungsbestatigung an den Stutenbesitzer fiir dessen be-
triebsinterne Zuchtbuchunterlage.

3. Einreichung des Deck-/Besamungsregisters bei der Geschéftsstelle, Abteilung Zucht,
Kiel, bis zum 30.9. des Zuchtjahres.

4. Schriftliche Erklarung, in Kenntnis der satzungsmaligen Folgen eines Verstoles die
festgesetzten Begrenzungen des Einsatzes von Hengsten einzuhalten.

5. Schriftliche, vertragliche Verpflichtung bei Einsatz eines Hengstes in der Zucht (Natur-
sprung/Besamung), die hierfiir geltenden Bestimmungen des Verbandes anzuerkennen.

6. Jederzeit Auskunft Gber das Deck-/Besamungsregister und Offenlegung der entsprechen-
den Unterlagen gegenuber dem Zuchtleiter zu erteilen.

7. Unverziglich Mitteilung eines jeglichen Besitz- oder Standortwechsels bzw. des Todes
eines Hengstes ist der Verbandsgeschéftsstelle, Abteilung Zucht, Kiel, zu machen.

8. Duldung der Verdéffentlichung von zuchtwertrelevanten Daten aller Hengste, die in sei-
nem Eigentum stehen oder standen.

9. Duldung der Nutzung und der Veroffentlichung der Informationen aus der Abstam-
mungssicherungs-DNA (Blut/Haare) fir wissenschaftlich anerkannte Methoden der
Zuchtwertschétzung.

10. Die Beteiligung am Zuchtprogramm des Verbandes gemald der jeweils aktuellen Gebiih-
renordnung.
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11.

Den Zichter Gber den genetischen Status des ausgewéhlten Hengstes hinsichtlich be-
kannter und relevanter genetischer Defekte bzw. Besonderheiten zu informieren. Der
Hengsthalter ist zur Auskunft verpflichtet.

8§ 40

ZUCHTBUCH

Das Zuchtbuch wird bei der Geschéftsstelle, Abteilung Zucht, Kiel, oder bei einer Einrichtung fir
Datenverarbeitung gefiihrt und aufbewahrt. Zur Erfullung der tierzuchtrechtlichen Anforderungen
muss das Zuchtbuch flr jedes eingetragene Pferd mindestens folgende Angaben enthalten:

den Namen und die Anschrift des Zichters und Eigentiimers

Deckdatum der Mutter

das Geburtsdatum, das Geschlecht, Farbe und Abzeichen

die Lebensnummer

Kennzeichnung (Brand und Mikrochip)

soweit bekannt, die Eltern und ihre Kennzeichen sowie die GrofRReltern

alle dem Verband bekannten Ergebnisse der Leistungsprifungen und der neuesten
Zuchtwertschatzung mit Datum und Prufungsform

Entscheidungen uiber Eintragungen und Anderungen im Zuchtbuch durch den Zucht-
leiter

das Datum und, soweit bekannt, die Ursache des Abgangs

die Ausstellung von Zuchtbescheinigungen, mit Ausstellungsdatum (bei Mehrfachausfer-
tigungen Zweck und Ordnungszahl)

mindestens 3 VVorfahrengenerationen

die Bewertung des Pferdes

seine Nachzucht, bei Hengsten die eingetragenen Tdchter und Séhne mit Lebensnum-
mern, bei Stuten die gesamte Nachzucht mit Lebensnummern

Sofern sie als Veredler in die Hauptabteilung eingetragen wurden, eine entsprechende
Kennzeichnung

Ausstellungserfolge

den Bluttyp/DNA

Angaben ber Zwillingsgeburten

die genetischen Eltern und deren DNA-/Blutgruppen bei Embryotransfernachkommen
DNA-Typisierung zur Abstammungskontrolle ab Geburtsjahr 2003

DNA-Typisierung fur Besamungshengste liegt vor

AuRerdem sind die Entscheidungen tber Kérung und Zuchtbucheintragungen sowie alle

Anderungen (mit allen naheren Bestimmungen) zu vermerken.

Auskiinfte ber Zuchtbucheintragungen erteilt der Verband grundséatzlich durch jahrliche Veréffent-
lichung eines Gestutbuches, daneben auf Einzelanfragen nur gegeniiber dem Eigentlimer oder einer
von diesem schriftlich bevollméchtigten Person. Darlber hinaus kann der Verband vorliegende An-
fragen von Behdrden und anderen Zuchtorganisationen nach seinem Ermessen beantworten.
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§41
DECKREGISTER/DECKBESCHEINIGUNG

Der Hengsthalter ist verpflichtet, fir jeden Hengst ein Deckregister (Deck-/Besamungs-
liste) zu fuhren, in das sdmtliche Stutenbedeckungen/-besamungen einzutragen sind. Das
Deckregister muss mindestens enthalten:

Name und Lebensnummer der Stute

Name und Lebensnummer des Hengstes

Farbbeschreibung der Stute

samtliche Deckdaten

die fortlaufende Deckregisternummer (Ifd. Nr.)

Name und Anschrift des Stuteneigentiimers

Unterschrift des Hengsteigentiimers bzw. seines Bevollmachtigten.

Die Eigenttimer der gedeckten/besamten Stuten erhalten vom Hengsthalter eine Deckbe-
scheinigung, die mit der spater zu erfolgenden Geburtsanzeige gekoppelt ist. Die Deck-
bescheinigung muss folgende Angaben enthalten:

Name und Lebensnummer der Stute

Name und Lebensnummer des Hengstes
Farbbeschreibung der Stute

samtliche Deckdaten

Name und Anschrift des Stuteneigentiimers
Unterschrift des Hengsthalters

Der Hengsthalter verpflichtet sich, das Deckregister (Deck-/Besamungsliste) und die
Deckbescheinigungskarten mit Geburtsmeldung nach Vorlage des Verbandes zu verwen-
den oder bei einer EDV-Erstellung dieser Unterlagen nach der VVorgabe des Verbandes
zu arbeiten. Nur Eintragungen laut VVorgaben des Verbandes werden in der zustéandigen
Geschaftsstelle, Abteilung Zucht, Kiel, bearbeitet.

§ 42
ABFOHLMELDUNG/GEBURTSMELDUNG

Die Geburt eines Fohlens muss innerhalb von 28 Tagen mit der Original-
Geburtsmeldekarte/Onlinemeldung per Internet beim Verband, Abteilung Zucht, Kiel,
vom Stuteneigentiimer gemeldet werden. Er hat die Geburtsmeldekarte/Onlinemeldung
korrekt und vollstandig auszufiillen und zu unterschreiben/bestétigen, er haftet fiir die
Richtigkeit aller enthaltenen Angaben. Nicht fristgerecht eingegangene Meldungen wer-
den im Zuchtbuch festgehalten und mit einer Verspéatungsgebuhr belegt.

Bringt eine Stute kein Fohlen zur Welt oder verendet das Fohlen vor, wahrend bzw. kurz
nach der Geburt, so muss ebenfalls die Abfohimeldung unter Angabe des Grundes ausge-
fullt und vom Stuteneigenttiimer an den Verband, Abt. Zucht, weitergeleitet werden.

Die Abfohlmeldung muss mindestens enthalten:
Name und Nummer der Fohlenmutter
Name und Nummer des Fohlenvaters
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Geschlecht des Fohlens

das Geburtsdatum des Fohlens

den Geburtsort des Fohlens

Farbe und Abzeichen des Fohlens

Name und Anschrift des Stuten- sowie des Fohleneigentiimers

Unterschrift des Stutenbesitzers zum Zeitpunkt der Geburt des Fohlens

evtl. Angaben uber Verfohlung, Verenden nach der Geburt sowie mdgl. Anomalien
des Fohlens

§43
TIERZUCHTBESCHEINIGUNG

Die Tierzuchtbescheinigungen und Abstammungsnachweise | und Il werden in Verbin-
dung mit einem Equidenpass erstellt, dieser dient der Identifizierung des Pferdes. Pfer-
de, die in die besondere Abteilung des Zuchtbuches eingetragen werden, erhalten eine
Eintragungsbestatigung (Geburtsbescheinigung). Die Eintragungsbestétigung ist mit der
Uberschrift ,,Eintragungsbestitigung fiir ein in einer Besonderen Abteilung eingetrage-
nes Pferd — keine Tierzuchtbescheinigung nach EU-Tierzucht-Verordnung* versehen.

Mutter Hauptabteilung Besondere
Abteilung
H,S V1, ZB 1, ZB 11 V2
Vater ZB HG (Stuten) (Stuten) (Stuten)
Haupt- HB | Abstammungsnachweis | | Abstammungs- Eintragungs-
p : Lo
i HB HG nachweis |1 bestétigung
Abteilung HB Il Abstammungsnachweis Il | Abstammungs- Eintragungs-
nachweis Il bestatigung
Besondere Vorbuch Eintragungsbestatigung Eintragungs- X
Abteilung (Hengste) bestatigung

Tierzuchtbescheinigungen gemald VO (EU) 2016/1012 werden ausgestellt bei der Abga-
be von Zuchtmaterial, wenn das Spendertier im Zuchtbuch des VVerbandes eingetragen
ist.

Die Tierzuchtbescheinigung fir Samen und Eizellen besteht aus zwei Abschnitten, wobei
der Zuchtverband den Abschnitt A ausstellt. Abschnitt B wird durch die Besamungsstati-
on/Embryotransfereinrichtung ausgefertigt.

Die Tierzuchtbescheinigung fur Embryonen besteht aus drei Abschnitten, wobei der
Zuchtverband die Abschnitte A und/oder B ausstellt. Abschnitt C wird durch die Embry-
otransfereinrichtung ausgefertigt.

Abstammungsnachweise | und Il und Eintragungsbestatigungen (ehemals Geburtsbe-
scheinigungen) sind Urkunden Uber die Abstammung und Leistung eines Pferdes. Sie
gehdren zum Pferd und bleiben Eigentum des ausstellenden Zuchtverbandes; bei Eigen-
tumswechsel sind sie dem neuen Eigentiimer auszuh&ndigen und bei Tod des Pferdes an
die Abteilung Zucht, Kiel, zurlickzugeben. Eine Zweitschrift einer Zuchtbescheinigung
kann auf Antrag nur bei VVorlage einer eidesstattlichen Versicherung tiber den Verlust der
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Original-Zuchtbescheinigung mit notariell beglaubigter Unterschrift gegen eine Gebdihr
ausgestellt werden. Sie ist deutlich als solche zu kennzeichnen.

Zuchtbescheinigungen werden grundsatzlich nur im Jahre der Geburt ausgestellt, sofern
die Identitat durch eine DNA-/Blutgruppenbestimmung nachgewiesen ist. Als VVorausset-
zung fur die Ausstellung von Zuchtbescheinigungen oder fur den Umtausch einer vom
Verband bereits ausgestellten Eintragungsbetétigung in einen Abstammungsnachweis |
oder Il missen beide Elternteile innerhalb des Geburtsjahres des Fohlens eingetragen
sein.

§44
ABSTAMMUNGSNACHWEIS
Vom Verband werden Abstammungsnachweise | und Il ausgestellt:
1.1. Abstammungsnachweis |

Fir Fohlen, die von Hengstbuch 1-Véatern des Verbandes und aus Hauptstutbuch-,
Stutbuch- und Vorbuch I-Stuten des Verbandes, die bis 1994 geboren wurden, ab-
stammen.

Fur Fohlen, die von Hengstbuch I-Vétern des Verbandes und aus "Zuchtbuch | fur
Stuten"-Muttern des Verbandes, die ab 1995 geboren wurden, abstammen.

Fur Fohlen, die von Hengstbuch I-Vitern des Verbandes und aus ,,Zuchtbuch Hol-
stein Global-Miittern, bzw. von Fremdbluthengsten gem. § 31 Ziff. 3 und aus
,,Zuchtbuch I fiir Stuten““-Miittern des Verbandes abstammen.

1.2. Abstammungsnachweis |1

Der Vater ist im Jahr der Bedeckung oder spatestens im Jahr der Geburt des Fohlens
(bis einschliel}lich zum 31.12. des Jahres) im Hengstbuch Il und die Mutter im Jahr
der Bedeckung oder im Jahr der Geburt des Fohlens (bis einschlieBlich zum 31.12.
des Jahres) in das Stutbuch H, S, V1, ZB I, ZB Il oder ZB HG eingetragen, oder

der Vater ist im Jahr der Bedeckung oder spatestens im Jahr der Geburt des Fohlens
(bis einschliellich zum 31.12. des Jahres) im Hengstbuch | oder Hengstbuch HG
und die Mutter im Jahr der Bedeckung oder im Jahr der Geburt des Fohlens (bis ein-
schlieRlich zum 31.12. des Jahres) in das Zuchtbuch Il eingetragen.

Die Abstammungsnachweise zeigen auf der Titelseite das Holsteiner Brandzeichen.

Fur Nachkommen von Pferden aus dem Zuchtbuch Holstein Global werden Abstam-
mungsnachweise mit einer entsprechenden Kennzeichnung erstellt.

Die Ausstellung des Abstammungsnachweises erfolgt, wenn folgende VVoraussetzungen
erfallt sind:

beide Elternteile missen im Jahr der Bedeckung in den entsprechenden Abteilungen
des Zuchtbuches eingetragen sein oder spatestens im Jahr (Kalenderjahr) der Geburt
des Fohlens eingetragen werden (siehe besondere Bestimmungen fir Nachkommen

von Fremdbluthengsten § 31.1.10)

die Abfohlmeldung muss innerhalb von 28 Tagen nach dem Abfohlen zugegangen sein
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3.1

3.2

die Abstammung muss mittels DNA-Verfahren Gberprift worden sein
die Identifizierung des Fohlens bei Full der Mutter muss durch den Zuchtleiter oder
seinen Beauftragten erfolgen.

Der Abstammungsnachweis | enthélt folgende Angaben:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

i)
)
K)

q)

Name des Zuchtverbandes

Ort und Datum der Ausstellung

Rasse und Lebensnummer/internationale Lebensnummer des Pferdes

Name und Anschrift des Ziichters und des Eigentlimers/Besitzers

Deckdatum der Mutter

Geburtsdatum, Geschlecht, Farbe und Abzeichen

Kennzeichnung (Brand mit zweistelliger Nummer)

Namen, Lebensnummern (UELN), Farbe und Rasse der Eltern und Namen, Lebens-
nummer und Rasse der weiteren Generationen

Kennzeichen zur DNA-Abstammungsiberprifung

Die jeweilige Bezeichnung des Zuchtbuchabschnittes in der das Zuchtpferd und sei-
ne Vorfahren eingetragen sind

die Unterschrift des fir die Zuchtarbeit VVerantwortlichen oder seines Vertreters so-
wie das Datum der Ausstellung

das neueste Ergebnis der Leistungsprifungen mit Datum und Prifungsform und der
Zuchtwertschétzung des Pferdes oder die Website auf der die Ergebnisse veroffent-
licht sind (sofern vorhanden)

Vermerke tber Korung und Besamungserlaubnis

Leistungszeichen

Schauerfolge

Sofern das Pferd in einem Abschnitt der Besonderen Abteilung des Zuchtbuches
eingetragen wurde, ist die Zuchtbescheinigung mit der Uberschrift ,,Zuchtbescheini-
gung flr ein in einer Besonderen Abteilung eingetragenes Zuchttier* zu versehen.
Genetische Defekte und genetische Besonderheiten

Der Abstammungsnachweis Il enthélt folgende Angaben:

Der Abstammungsnachweis 11 enthdlt die gleichen Angaben wie der Abstammungsnach-
weis | und zusatzlich folgenden Hinweis:

Bei der véterlichen Abstammung die Einstufung HB Il und/oder bei der miitterli-
chen Abstammung die Einstufung ZB 1.

Kenntlichmachung im Abschnitt VV Zuchtinformationen im Equidenpass: ,,Zum
Zeitpunkt der Passausstellung erflllt der Vater und/oder die Mutter des Pferdes die
Eintragungsbedingungen in das HB I/HB HG und/oder Stutbuch H, S, V1, ZB I,
ZB HG nicht oder noch nicht.

Die Eintragung jedes neuen Eigentiimers von aktiven, beim Verband eingetragenen
Zuchtpferden, muss vermerkt werden. Der Abstammungsnachweis ist die VVoraussetzung
flr die Eintragung in die entsprechende Zuchtbuchabteilung.
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§45
EINTRAGUNGSBESTATIGUNG

Die Ausstellung von Eintragungsbestatigungen erfolgt, wenn die Bedingungen fir einen
Abstammungsnachweis | oder 11 nicht erfllt sind.

Eine Eintragungsbestéatigung wird ausgestellt, wenn mindestens ein Elternteil in die
Hauptabteilung des Verbandes eingetragen ist. Das Fohlen erhélt auf dem linken
Hinterschenkel einen dreistelligen Nummernbrand.

Die Erteilung einer Eintragungsbestatigung setzt voraus, dass:

die Abfohlmeldung innerhalb von 28 Tagen nach dem Abfohlen zugegangen ist
die Identifizierung des Fohlens bei Full der Mutter durch den Zuchtleiter oder seinen

Beauftragten erfolgt ist oder anderweitig sichergestellt wird.
Abstammungsuberprifungen nach dem DNA-Verfahren durchgefiihrt wurden.

Die Eintragungsbestatigung enthélt soweit mdglich die gleichen Abstammungsangaben
wie der Abstammungsnachweis | oder II.
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§ 46
BEDINGUNGEN FUR DIE AUSSTELLUNG VON ZUCHTBESCHEINIGUNGEN

1. Die Abfohlmeldung muss vom Stuteneigentiimer ausgefullt und unterschrieben innerhalb
von 28 Tagen nach der Geburt bei der Geschaftsstelle, Abt. Zucht, in Kiel eingegangen
sein. Bei nicht fristgerecht gemeldete Abfohlungen ist eine Gebuhr fur den erhdhten Ar-
beitsaufwand zu entrichten.

2. Die Deck- und Besamungsbestatigungen von Hengsten sind bei der Geschaftsstelle, Ab-
teilung Zucht, Kiel, seitens der Hengsthalter bis zum 30.9. des laufenden Jahres einzu-
reichen. Fir Nachkommen, abstammend von Hengsten, deren Deckbestatigungen dem
Verband nicht fristgerecht vorliegen, werden keine Abstammungsnachweise ausgestellt.

3. Meldungen, die nicht der Form des § 42 Ziff. 1 (Original der vom Hengsthalter ausge-
stellten Deck-/Geburtsmeldekarte) entsprechen, werden vom Verband nicht anerkannt
und deshalb nicht bearbeitet.

847
ANDERUNG VON ZUCHTDATEN
Alle Anderungen beziiglich Zuchtdaten, Abgang durch Tod oder Verkauf, Anderungen von Farbe
und Abzeichen, Ergebnisse von Leistungsprifungen sind der Verbandsgeschaftsstelle umgehend
und ohne besondere Aufforderung durch den Pferdeeigentiimer mitzuteilen.
8§48
EIGENTUMSWECHSEL

Der Eigentumswechsel von eingetragenen Zuchtpferden muss der Abteilung Zucht, Kiel, umgehend
angezeigt werden. Dieses hat durch Einsendung des Abstammungsnachweises zu erfolgen.

§49
KENNZEICHNUNG

Die Kennzeichnung entsprechend der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) erfolgt durch eine
moglichst eingehende Beschreibung von Farbe und Abzeichen der Pferde, durch Vergabe einer Le-
bensnummer (bei eingetragenen Hengsten und Stuten auch eines Namens), durch Brennen eines
Fohlenbrandes und/oder einer Nummer gemal § 52 und die Injektion eines ISO-Transponders mit
15stelligem Nummerncode unter Beachtung der in den einzelnen Léndern geltenden gesetzlichen
Bestimmungen.
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§50
EINTRAGUNGSNUMMER (LEBENSNUMMER)

Jedes Pferd erhalt als Fohlen eine Nummer, die auf Lebenszeit vergeben wird. Anderungen sind
nicht moglich. Dieses gilt auch bei Umstufungen des betreffenden Pferdes in eine andere Abteilung
des Zuchtbuches. War ein Pferd bereits in einer anderen deutschen Ziichtervereinigung eingetragen,
wird deren Eintragungsnummer auch bei der Eintragung in eine andere Abteilung des Zuchtbuches
des Verbandes tibernommen.

Die Lebensnummer setzt sich wie folgt zusammen:

bis 1999
276321210016890
276 Landerkennzeichen (276 = DE Deutschland)
3 Lebensnummer vor 2000 vergeben(ursprunglich 9 stellig)
21 Verbandskennziffer (21 = Holstein)

21 Wiederholung Verbandskennziffer da urspriinglich 9-stellige

Lebensummer
00168 laufende Nummer des Jahrganges, darin enthalten die Brennnummer
als die beiden letzten Ziffern der laufenden Nummer, der Kenn-
schlussel fur Pferde mit einer Geburtsbescheinigung I und Il sowie
der Nummernbrand als die drei letzten Ziffern der Ifd. Nummer fur
Pferde mit einer Geburtsbescheinigung
90 Geburtsjahr

ab 2000

276421000016800

276 Landerkennzeichen (276 = DE Deutschland)

4 Lebensnummer ab 2000 vergeben(15 stellig)
21 Verbandskennziffer (21 = Holstein)

0000168 laufende Nummer des Jahrganges, darin enthalten die Brennnummer
als die beiden letzten Ziffern der laufenden Nummer, der Kenn-
schlussel fir Pferde mit einer Geburtsbescheinigung sowie
der Nummernbrand als die drei letzten Ziffern der Ifd. Nummer fur
Pferde mit einer Geburtsbescheinigung

00 Geburtsjahr
§51
EINTRAGUNGSNAME
1. Stuten, die ins Hauptstutbuch, Stutbuch oder Zuchtbuch Holstein Global bzw. ab Ge-

burtsjahr 1995 in das Zuchtbuch I, 11 und Holstein Global fiir Stuten sowie Hengste, die
in das Hengstbuch I oder Il eingetragen werden, erhalten zusatzlich zur Nummer einen
Namen. Bei Hengsten trdgt dieser den gleichen Anfangsbuchstaben wie der des Vaters.
Bei Stuten richtet sich der Anfangsbuchstabe des Eintragungsnamens nach dem Geburts-
jahr; er wird in alphabetischer Reihenfolge vergeben.
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1.2

13

Zustéandig fur die Vergabe der Namen der Zuchtpferde ist der Verband.
Bei Stuten kdnnen Namensvorschldage durch den Eigentlimer berlicksichtigt werden.

Der bei der Eintragung in ein Zuchtbuch vergebene Name muss beibehalten werden. Ein
fiir einen Hengst einmal vergebener Name darf nicht mehr fur einen anderen als dessen
Vollbruder (mit entsprechendem Zusatz Il etc.) verwendet werden. Bei mehrfacher
Vergabe von gleichen Stutennamen werden diese zusatzlich durch eine fortlaufende
Nummer gekennzeichnet.

Wenn von Hengsten nachweislich keine Nachkommen mehr im Turniersport eingesetzt
sind, kdnnen diese Namen wieder verwendet werden.

§ 52
BRENNORDNUNG
Brennen von Fohlen
Der Brand wird unter folgenden Voraussetzungen erteilt:

Schenkelbrand und Nummernbrand werden grundsatzlich nur im Jahr der Geburt
vorgenommen. Das Brennen erfolgt durch Beauftragte des Verbandes, wenn das Fohlen
vor dem Absetzen bei der Mutter zur Beschreibung von Farbe und Abzeichen besichtigt
wird. Fohlen, flr die eine Eintragungsbestétigung ausgestellt wird, erhalten den
dreistelligen Nummernbrand auf dem linken Hinterschenkel.

Schenkelbrand

Fohlen erhalten einen Schenkelbrand, wenn sie die Voraussetzungen fur die Ausstellung
eines Abstammungsnachweises (8§ 44) oder einer Eintragungsbestéatigung (8 45 Ziff. 1.1)
erflllen. Dieser Brand erfolgt auf dem linken Hinterschenkel.

Aktive Kennzeichnung

Alle Fohlen, die nach Ziff. 1.2 gebrannt werden, erhalten grundsétzlich unterhalb des
Schenkelbrandes eine zweistellige Nummer gebrannt. Die Nummer setzt sich aus der 6.
und 7. Ziffer der Lebensnummer (bis 1999) und der 12. und 13. Ziffer des Lebens-
nummer (ab 2000) zusammen, also den beiden letzten Ziffern der fortlaufenden Num-

mer des Jahrganges.

Beispiel:

Fir Fohlen mit Abstammungsnachweis
Holst. Brand

Fohlen mit einer Eintragungsbestétigung
3-stelliger Nummernbrand
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§53

DNA-/BLUTGRUPPENSEROLOGISCHE ABSTAMMUNGSUBERPRUFUNG

Fur jedes beim Verband gemeldete Fohlen, das zur Registrierung und zum Brennen vor-
gestellt wird, muss eine DNA-Abstammungsuiberprifung durchgefihrt werden.

Der Ziichter des Fohlens erhalt umgehend nach der Geburtsmeldung vom Verband die zur
DNA-Abstammungskontrolle erforderlichen Unterlagen. Der Zichter ist verpflichtet, nach
Erhalt der Unterlagen, die Abstammungsuberpriifung unverzuglich in die Wege zu leiten.

Der Pferdepass fur das Fohlen wird erst nach Bestatigung der angegebenen Abstammung
ausgestellt.

Bei nicht bestatigten Abstammungen ist der Ziichter verpflichtet, den Verband bei der
Klé&rung zu unterstitzen.

Kann die véaterliche Abstammung nicht geklart werden, erhalt das Fohlen vom Verband
eine Eintragungsbestatigung.

Die Kosten der routineméaliiigen Abstammungsiberprifung tragen der Ziichter und der
Hengsthalter nach den VVorgaben der Gebuhrenordnung des Verbandes.

Sollte sich bei der Abstammungsiberprifung herausstellen, dass durch falsche Angaben
des Ziichters keine Klarung erfolgen kann, tragt der Zichter die gesamten Kosten des
Verfahrens. Der Vorstand des Verbandes kann im Falle vorséatzlich falscher Angaben zur
Abstammung eine Geldstrafe bis zur 5fachen Hohe der entstandenen Kosten gegen den
Zuchter verhangen oder auch dessen Ausschluss beschlie3en.

Die zu solchen Vorgéngen gehdrenden Unterlagen werden mindestens 10 Jahre in der
Geschéftsstelle des VVerbandes aufbewahrt.

Fur jedes eingetragene Pferd bzw. zur Eintragung vorgestellte Pferd kann der Verband
das Ergebnis einer DNA-/blutgruppenserologischen Abstammungsiberprifung verlan-
gen. Eine DNA-/Blutgruppenkarte wird beim Verband hinterlegt. Kostentrager ist der
Pferdeeigentimer.

Dartiber hinaus wird von der FN eine zentrale DNA-Kartei beim VIT (Rechenzentrum
Verden) fir die Ergebnisse aller untersuchten deutschen Pferde gefuhrt. Der Ziichter ist
verpflichtet, alle DNA-Daten seiner Pferde dem Verband mitzuteilen und diese fir die
Zentraldatei der FN bereit zustellen.

Bei der Vorstellung zur Kérung und Eintragung von Hengsten ist grundsatzlich eine
DNA-/Bluttypenkarte der Mutter und des Vaters des Hengstes vom Antragsteller vorzu-
legen. Diese Bestimmung tritt friihestens mit der Herbstkérung 1991 in Kraft.

Dariber hinaus wird zum Zeitpunkt der Koérung bzw. der Eintragung vom Verband eine
Abstammungsiberpriufung durch DNA-/Blutgruppenuntersuchung des betreffenden
Hengstes angeordnet. Kostentréager ist in jedem Fall derjenige, der die Kérung bzw. Ein-
tragung beantragt.
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Schlussbestimmung

1. Diese Satzung ersetzt die Satzung in der Fassung vom 09.07.2020.
Sie wurde gemaR Art. 2 8 5 Abs. 3 des Covid-19-Abmilderungsgesetzes im schriftlichen
Verfahren zum 31.12.2020 beschlossen und am 08.01.2021 bekanntgegeben.Sue tritt mit
dem Tage der Eintragung in das Vereinsregister des Amtsgerichts Pinneberg (VR 691
EL) in Kraft.

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung unwirksam sein, so bleiben alle Gbrigen
Bestimmungen giltig.
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